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VORWORT 
 
 
 
Vor Ihnen liegt der Jahresbericht zur Umsetzung des Betreuungsrechts in Rheinland-Pfalz.  
 
Dieser Bericht zur Umsetzung des Betreuungsrechts basiert im Wesentlichen auf den jährli-
chen Sachberichten der Bereuungsvereine.  
 
Anerkennung, Förderung und fachliche Beratung der Betreuungsvereine ist gesetzliche Auf-
gabe der überörtlichen Betreuungsbehörde (ÜÖBtB) in Rheinland-Pfalz, die beim Landesamt 
für Soziales, Jugend und Versorgung in Mainz angesiedelt ist. Sie stellt somit auch die 
Schnittstelle dar, innerhalb der die verschiedenen Daten und Zahlen über alle Betreuungs-
vereine in Rheinland-Pfalz zusammenlaufen, gesammelt und ausgewertet werden.  
Die eingereichten statistischen Angaben sind in dem Bericht in anschaulichen Abbildungen 
zusammengefasst, so dass Ihnen diese Information gebündelt zur Verfügung steht.  
 
Die Zusammenarbeit mit den Betreuungsvereinen, den Betreuungsbehörden, den Betreu-
ungsgerichten und der Landesarbeitsgemeinschaft für Betreuungsangelegenheiten (LAG 
BtG) in Rheinland-Pfalz ist ebenso ein wichtiger Gegenstand des Jahresberichtes. 
 
  

 
 

 
Herbert Retaiski 
Abteilungsleiter, Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Mainz 
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1. BETREUUNGSRECHT UND NETZWERKARBEIT  
 
Die rechtliche Betreuung ist - nach §§ 1896 ff BGB - eine gesetzliche Vertretung für eine 
volljährige Person, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geis-
tigen oder seelischen Behinderung seine Angelegenheiten nicht mehr oder nur teilweise re-
geln kann. Somit bekommen betroffene Personen einen Betreuer oder eine Betreuerin zur 
Seite gestellt, deren Aufgabe darin besteht, qualifizierte Teilhabe und die fördernde Unter-
stützung bei der Integration der Betreuten zu ermöglichen. Zentrale Aufgaben nach dem 
BGB ist es, den Willen und das Wohl der betroffenen Menschen zu realisieren. Diese 
Betreuungsaufgabe gilt sowohl für ehrenamtliche als auch für hauptamtliche Betreuer und 
Betreuerinnen.  
 
Das Betreuungsgesetz ist am 1. Januar 1992 in Kraft getreten und hat das alte Recht über 
die Vormundschaft und Pflegschaft für Volljährige abgelöst. In den Jahren seines Bestehens 
erfuhr das Betreuungsrecht vielfache Änderungen. Zuletzt wurde es zum 1. Juli 2005 refor-
miert und modernisiert. Der Schwerpunkt wurde auf die rechtliche Betreuung gesetzt, einige 
Verfahrenshandlungen geändert und Vergütungs- sowie Aufwendungsregelungen für Be-
treuer und Betreuerinnen neu festgesetzt. Ein besonders großer Wert wurde darauf gelegt, 
dass keine Betreuung gegen den Willen einer betroffenen Person errichtet werden darf und 
somit Zwangsbetreuungen ausgeschlossen sind. Das Betreuungsrecht hat die Entmündi-
gung stark reduziert und damit den betreuten Menschen Würde, Freiheit, Selbstbestimmung 
und Teilhabe ermöglicht. Statt zu entmündigen, stellt das Gericht geistig behinderte, psy-
chisch und abhängig erkrankte und verwirrte Menschen unter Betreuung. Nur noch 4% aller 
Menschen, die eine rechtliche Betreuung brauchen, haben heute einen sogenannten „Einwil-
ligungsvorbehalt“. Insgesamt werden in Rheinland-Pfalz ca. 65.000 Menschen im Rahmen 
der rechtlichen Betreuung unterstützt.  
 
Das Betreuungsrecht geht davon aus, dass bestimmte Institutionen unterschiedliche Aufga-
ben im Rahmen der Betreuungen erfüllen. Das sind im Einzelnen: 
 

■ Die Betreuungsvereine (ehrenamtliche sowie hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen) 

■ Die Betreuungsbehörden (örtliche und überörtliche BtB) 
■ Die Betreuungsgerichte (Betreuungsrichter und Betreuungsrichterinnen, Rechtspfle-

ger und Rechtspflegerinnen) 
■ Die Berufsbetreuer und Berufsbetreuerinnen 
■ Die Landesarbeitsgemeinschaft für Betreuungsangelegenheiten (LAG BtG) und die 

örtlichen Arbeitsgemeinschaften auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte   
(öAG BtG`s) und verschiedene regionale Arbeitsgemeinschaften. 

 
Das Ziel ist es, eine möglichst intensive und effektive Zusammenarbeit sowie eine Verbesse-
rung der Kommunikationsstruktur zwischen allen Beteiligten zu erreichen. Die Zusammenar-
beit und regelmäßiger Erfahrungsaustausch dieser Institutionen bilden ein Netz, das für ein 
funktionierendes Betreuungsnetzwerk ausschlaggebend ist.  Bedeutend sind nicht die ein-
zelnen Institutionen an sich, sondern die in dem sozialen Netzwerk entstandenen Beziehun-
gen und Kontakte. Ein soziales Netzwerk ist ein „System von Transaktionen, in dem Res-
sourcen getauscht, Informationen übertragen, Einfluss und Autorität ausgeübt, Unterstützung 
mobilisiert, Koalitionen gebildet, Aktivitäten koordiniert, Vertrauen aufgebaut oder durch Ge-
meinsamkeiten Sentiments gestiftet werden“ (Ziegler, 1984). Von daher ist es sehr wichtig, 
Betreuer und Betreuerinnen, Behördenvertreter und Behördenvertreterinnen, Richter und 
Richterinnen, Berufsbetreuer und Berufsbetreurinnen regelmäßig zum fachlichen Austausch 
an einen Tisch zu bringen.  
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2. BETREUUNGSVEREINE IN RHEINLAND-PFALZ  
 
Den Betreuungsvereinen kommt nach dem Betreuungsgesetz eine wichtige Rolle zu. Sie 
gewinnen, beraten, begleiten ehrenamtliche Betreuer und Betreuerinnen und bilden diese 
fort. Die Betreuungsvereine sind eine Anlaufstelle für Menschen, die zu einem ehrenamtli-
chen Engagement bereit sind und eine Betreuung übernehmen möchten. Seit dem 1. Januar 
2005 informieren die Betreuungsvereine zusätzlich über Vorsorgevollmachten, Betreuungs-
verfügungen und Patientenverfügungen.  
 
 
2.1 Statistik 
 
Mit Stand 31.07.2008 gibt es in Rheinland-Pfalz 115 staatlich anerkannte Betreuungsverei-
ne, 106 davon erhalten staatliche Förderung. Neun Betreuungsvereine werden nicht geför-
dert, weil sie den Anforderungen der Verwaltungsvorschrift zur Förderung der Betreuungs-
vereine nicht entsprechen. Alle Adressen der Betreuungsvereine und der Betreuungsbehör-
den finden Sie im Internet: www.masgff.rlp.de  
 
Abbildung 1: Online-Suche Rheinland-Pfalz 
 

 
 

Die Online-Suche Rheinland-Pfalz ist ein besonderes Serviceangebot des Ministeriums für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen. Mit ihr können Sie landesweit gezielt nach 
Einrichtungen und Institutionen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums suchen. Bei-
spielsweise nach Krankenhäusern, Familienzentren, Selbsthilfegruppen, Suchtberatungsstel-
len, Werkstätten für behinderte Menschen oder Heimen der Altenhilfe. 

Die Suche wird ständig bedarfsgerecht erweitert und aktualisiert.  
Für weitere Anregungen und Fragen rund um die Online-Suche können Sie der Internetre-
daktion des Ministeriums eine Mail schicken:  
 
internetredaktion@masgff.rlp.de  

 

Wie die unten stehende Abbildung (Abb. 2) veranschaulicht, sind die Betreuungsvereine den 
Verbänden der freien Wohlfahrtspflege zugeordnet. Die katholischen Vereine für soziale 
Dienste (SFM, SKFM, SKF, Caritas) sind mit einem Anteil von 32% zahlenmäßig am stärks-
ten vertreten. Den zweitgrößten Anteil und zwar mit 28% stellen die Betreuungsvereine der 
Arbeiterwohlfahrt (AWO) dar. Danach folgen die paritätischen Betreuungsvereine mit 18%, 
Vereine des Diakonischen Werks mit 10%, Deutsches Rotes Kreuz mit 5% und Kommunale 
Betreuungsvereine mit 4%. Hinzu kommt ein Betreuungsverein  der Johanniter Unfall-Hilfe. 
Die Anzahl der Vereine, die zu keinem Verband gehören liegt bei 2 %. 
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Abbildung 2: Verteilung der Betreuungsvereine nach Wohlfahrtsverbänden 
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2.2 Rolle und Aufgaben der Betreuungsvereine 
 
Seit der Reform des Vormundschaftsrechts bilden Betreuungsvereine einen entscheidenden 
Bestandteil des Betreuungswesens.  Die Arbeit der Betreuungsvereine umfasst folgende 
Tätigkeiten: 
 

■ Querschnittsaufgaben, d.h. Gewinnung und Werbung ehrenamtlicher Betreuer und 
Betreuerinnen, deren Einführung, Fortbildung und Beratung 

■ Strukturierte Begleitung beim Führen von Betreuungen für ehrenamtliche familiäre 
und außerfamiliären Betreuer und Betreuerinnen  

■ Durchführung von Informations- und Fortbildungsveranstaltungen  
■ Beratung und Informationen zu Vorsorgemöglichkeiten, Vollmachten,  Betreuungs- 

und Patientenverfügungen 
■ Hauptamtliche Führung von Betreuungen, die für ehrenamtliche Betreuer und Bet-

reuerinnen nicht geeignet sind 
 
 
Die hauptamtlichen Fachkräfte für die Querschnittsarbeit sollen eigene Betreuungen über-
nehmen. Meistens sind es aufwändige Betreuungen, die ehrenamtlich tätige Personen über-
fördern könnten und die eine besondere Qualifikation voraussetzen. Deswegen werden sol-
che Betreuungen von qualifizierten Vereinsbetreuer und Vereinsbetreuerinnen geführt. Un-
terstützt werden hauptamtliche Betreuer und Betreuerinnen durch die örtlichen Arbeitsge-
meinschaften, Fachverbände der Betreuungsvereine, durch die LIGA – Arbeitsgemeinschaf-
ten der freien Wohlfahrtspflege und die überörtliche Betreuungsbehörde. 
 
Da bei einer gesetzlichen Betreuung der persönliche Kontakt von großer Bedeutung ist, wird 
meistens eine Person aus dem direkten sozialen Umfeld des Betroffenen für die Betreuung 
bestellt. Ehrenamtliche Betreuer und Betreuerinnen, die bereit sind, die verantwortungsvolle 
und herausfordernde Aufgabe einer rechtlichen Betreuung zu übernehmen, brauchen Unter-
stützung. Anleitung, fachliche Beratung und Fortbildung durch die Vereine erleichtern ihnen 
die Führung des Ehrenamtes. Ihnen wird in der Wahrnehmung ihrer Betreuung konkrete Hil-
fe angeboten. Dafür stehen in Rheinland-Pfalz die Betreuungsvereine kontinuierlich zur Ver-
fügung. 
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Jeder Betreuungsverein erhält jährlich eine pauschalisierte Summe zu den Personal- und 
Sachkosten einer hauptamtlichen Stelle – gemeinsam getragen von Kommune und Land. 
In Rheinland-Pfalz gibt es einen bundesweit einmaligen Rechtsanspruch zur Förderung der 
Betreuungsvereine und so verfügt Rheinland-Pfalz über ein gutes und flächendeckendes 
Netz an Betreuungsvereinen.  

Die Betreuungsvereine bieten regelmäßig Erfahrungsaustausch und Fortbildungsveranstal-
tungen an. Der regelmäßige Austausch mit anderen Ehrenamtlichen des Vereines trägt zur 
Bewältigung auftretender Probleme, Entwicklung von Problemlösungsstrategien bei und Er-
weitert die persönliche Handlungskompetenz.  

Darüber hinaus informieren die staatlich anerkannten Betreuungsvereine die Bürger und 
Bürgerinnen zu Vorsorgemöglichkeiten, wie zum Beispiel Vorsorgevollmachten, Betreuungs-
verfügungen und Patientenverfügungen. Mit Vorsorgevollmachten können die Menschen 
bestimmen, wer für sie Entscheidungen trifft, wenn sie dazu nicht mehr in der Lage sind. 
Vorsorgevollmachten beinhalten oft auch eine Betreuungsverfügung, d. h. die Festlegung, 
wer als Betreuer oder Betreuerin bestellt werden soll.  
 
 
2.3 Sachberichte  
 
Über die Umsetzung der sogenannten Querschnittsarbeit berichten die hauptamtlichen 
Fachkräfte am Ende jeden Jahres in ihren Sachberichten. Gemäß der Verwaltungsvorschrift 
über die Förderung von anerkannten Betreuungsvereinen, vom 14. September 2001, müs-
sen diese Berichte bei der überörtlichen Betreuungsbehörde bis zum 31. März eines jeden 
Jahres für das vergangene Jahr vorgelegt werden. Diese Sachberichte sind sowohl Nach-
weise der geleisteten Arbeit und Qualität der Vereine, als auch Voraussetzung der Landes-
förderung. In diesen Nachweisen berichten die Vereine von der Arbeit mit den Ehrenamtli-
chen, d.h. in welchem Ausmaß sie Ehrenamtliche geworben, beraten und bei der Führung 
des Ehrenamtes begleitet haben.  
 
Zur Verdeutlichung ihrer Aktivitäten und Tätigkeiten legen viele Betreuungsvereine ihre In-
formationsbroschüren, Zeitschriften, Zeitungsartikel oder auch CDs den Jahresberichten bei. 
Eine kleine Auswahl dieser Unterlagen ist als Anhang dem Bericht beigefügt.   
 
An dieser Stelle möchten wir die Gelegenheit nutzen, allen Betreuungsvereinen in Rhein-
land-Pfalz einen Dank auszusprechen für die detaillierten und anschaulichen Jahresberichte, 
die ein gutes Stück dazu beitragen, die Umsetzung des Betreuungsrechts qualitativ weiter-
zuentwickeln.  
 
 
2.3.1 Zahlen und Daten 
 
Basierend auf den Auswertungen der sachlichen Berichte und der Verwendungsnachweise 
aller anerkannten und geförderten Betreuungsvereine für das Jahr 2006  konnten zu den 
hauptamtlichen Fachkräften der Vereine folgende Daten ermittelt werden: 
 
Betrachtet man die nächste Abbildung (Abb. 3), so zeigt sich das ungleiche Verhältnis der 
männlichen und weiblichen Fachkräfte. Bei den Betreuungsvereinen sind insgesamt ca. 284 
hauptamtliche Fachkräfte beschäftigt. Während der Anteil der weiblichen Mitarbeiter bei 67% 
(189 Mitarbeiterinnen) liegt, beträgt der Anteil der männlichen Fachkräfte nur 33% (95 Mitar-
beiter). Das lässt sich damit erklären, dass soziale Berufe meistens von Frauen ausgeübt 
werden.  
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Abbildung 3: Verteilung der hauptamtlichen Fachkräfte nach Geschlecht im Jahr 2006 
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Ausgehend von Vergleichen zu Daten aus den Jahren 1996 und 2001, lässt sich feststellen, 
dass die Anzahl der hauptamtlichen Fachkräfte bei den Betreuungsvereinen zunimmt. Wäh-
rend im Jahr 1996 nur 115 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei den Betreuungsvereinen 
hauptamtlich beschäftigt waren, gab es im Jahr 2001 schon 272 hauptamtliche Mitarbeiter. 
Im Jahr 2006 ist diese Zahl auf 284 weiterhin gestiegen.  
 
Die folgende Abbildung (Abb. 4) stellt die Verteilung der hauptamtlichen Fachkräfte nach 
Berufsgruppen für das Jahr 2006 dar. Die Abbildung zeigt deutlich, dass in der Regel von 
den Vereinen Dipl. Sozialarbeiter bzw. Dipl. Sozialarbeiterinnen oder Dipl. Sozialpädagogen 
bzw. Dipl. Sozialpädagoginnen eingestellt werden. Diese sind aufgrund ihrer Ausbildung im 
sozialen Bereich am besten in der Lage, die sozialen, pädagogischen, psychischen und 
rechtlichen Anforderungen zu erfüllen. Diese Berufsgruppen sind zu 42 bzw. 36% vertreten. 
Der Anteil der Dipl. Pädagogen bzw. Dipl. Pädagoginnen liegt bei 9%. Fachkräfte aus der 
Verwaltung sind zu 8% vertreten. Vereinzelt sind auch Psychologen und Psychologinnen, 
Theologen und Theologinnen, Sozialwissenschaftler und Sozialwissenschaftlerinnen, Juris-
ten und Juristinnen für die Betreuungsvereine tätig (5%).  
 
Abbildung 4: Verteilung nach Berufsgruppen der hauptamtlichen Fachkräfte im Jahr 
2006 
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Rund 47% aller hauptamtlichen Fachkräfte sind ganztags im Betreuungsverein beschäftigt. 
26% gehen einer Halbtagsbeschäftigung nach. Eine Dreiviertelstelle haben 13% der haupt-
amtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und 14% gehen einer geringfügigen Beschäfti-
gung nach – so sind die Ergebnisse der Auswertung.  
 
Vom Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik (ISG) wurde die Vermutung geäu-
ßert, dass seit der Reform vermehrt hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit ge-
ringeren Vergütungssätzen beschäftigt waren. Nach einer Umfrage bei allen Betreuungsver-
einen in Rheinland-Pfalz im Sommer 2008 wurde folgendes festgestellt: Bis auf eine Mitar-
beiterin bei einem Betreuungsverein mit einem Stellenumfang von 75% sind alle hauptamtli-
chen Betreuer und Betreuerinnen in der Vergütungsstufe 3 eingestellt. Eine Steigerung der 
Anzahl solcher Art beschäftigter Fachkräfte ist nicht zu verzeichnen. Die Vermutung des In-
stituts für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik (ISG) über die Steigerung der Zahl der 
Vereinsbetreuer in der niedrigsten Vergütungsstufe 1, trifft in Rheinland-Pfalz jedenfalls nicht 
zu.  
 
 
2.3.2 Planmäßige Gewinnung und Werbung Ehrenamtlicher  
 
Zentralste Aufgabe der Betreuungsvereine ist die Querschnittsarbeit. Die Betreuungsvereine 
sollen ehrenamtliche Betreuer und Betreuerinnen gewinnen, fortbilden und ihnen mit Rat und 
Tat zur Seite stehen. Gewinnung von Ehrenamtlichen bedeutet, Menschen anzusprechen, 
die sich in ihrer Freizeit unentgeltlich für andere, hilfebedürftige Menschen einsetzen.  
Hierbei steht eine berufliche Qualifikation des Betreuers nicht im Vordergrund, sondern  
Handlungskompetenz, Lebenserfahrung, Bereitschaft, sich für die Belange behinderter Men-
schen einzusetzen und deren Willen und Interessen gegenüber Dritten durchzusetzen.  
Die Methoden und Maßnahmen zur Gewinnung ehrenamtlicher Bürger und Bürgerinnen sind 
vielfältig. Die nachfolgende Auswahl stellt die am häufigsten angewandten Maßnahmen zur 
Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer und Betreuerinnen dar: 
 

■ Verteilung von Informationsbroschüren, Faltblättern und Werbeplakaten an 
Stellen, die direkt oder indirekt mit der Betreuungsarbeit zu tun haben, wie zum Bei-
spiel Betreuungsgerichte, Betreuungsbehörden, Gesundheitsämter, Altenheime oder 
Krankenhäuser.  

 
■ Öffentlichkeitsarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Querschnittsarbeit. Sie er-

folgt über Pressearbeit und Medien. Neben kleineren Werbeartikeln und größeren in-
formativen Aufsätzen über das Betreuungsgesetz und die Betreuungsvereine werden 
die Medien für die Bekanntmachung von Veranstaltungen und Beratungszeiten der 
Betreuungsvereine genutzt. Neben der Gewinnung von ehrenamtlichen Fachkräften 
hat sie die Funktion, das Betreuungsrecht und die Betreuungsarbeit der Öffentlichkeit 
näher zu bringen. Hierbei kommen Videofilme über Betreuungen zum Einsatz, sowie 
viele Internetseiten und Homepages.  

 
■ Informationsstände und Plakatwände zum Betreuungsrecht und Vorsorgevoll-

machten bei verschiedenen Anlässen, die öffentliche Beachtung finden. 
 

■ Informations- und Fortbildungsveranstaltungen für ehrenamtliche Bürger und 
Bürgerinnen durch allgemeine Informationen zum Betreuungsrecht und zu Vorsor-
gemöglichkeiten. Dadurch werden Menschen auch sensibilisiert für Personen, die ei-
ne rechtliche Betreuung brauchen.  

 
■ Beratungen zum Thema Betreuung und Vorsorgevollmachten einzelner Perso-

nen und Familien 
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Eine gute, hilfreiche und aufmerksame Begleitung der ehrenamtlichen Betreuer und Betreue-
rinnen durch die Betreuungsvereine führt oft dazu, dass dieser Personenkreis für weitere 
Betreuungen gewonnen werden kann.  
 
Von Bedeutung für die Gewinnung erweist sich bei den Betreuungsvereinen immer wieder, 
dass der regelmäßige Kontakt zu den relevanten Personen und Institutionen sehr wichtig ist.   
Die Betreuungsvereine versuchen auch durch gezielte persönliche Ansprache ehrenamtliche 
Bürger und Bürgerinnen zu werben. Inwieweit die beschriebenen Maßnahmen zur Gewin-
nung ehrenamtlicher Betreuer und Betreuerinnen beitragen, wird von Verein zu Verein unter-
schiedlich bewertet. Trotzdem sehen die meisten Betreuungsvereine die vielfältige Öffent-
lichkeitsarbeit als notwendig und hilfreich an. 
Im Schnitt gewinnt jeder Betreuungsverein bis zu 20 neue ehrenamtliche Betreuer und Bet-
reuerinnen pro Jahr.   
 
Die Auswertung der jährlichen Sachberichte weist eine hohe Zahl an durch die Betreuungs-
vereine geworbenen und unterstützten Betreuer und Betreuerinnen aus. Mittlerweile unter-
stützen manche Betreuungsvereine – wie z. B. der AWO-Verein in Kusel – bis  zu ca. 190 
ehrenamtliche Betreuer und Betreuerinnen bei ihrer Arbeit.  
 
 
2.3.3 Einführung, Fortbildung und Beratung Ehrenamtlicher  
 
Ein weiterer Punkt, der zu den Querschnittsaufgaben der hauptamtlichen Mitarbeiter eines 
Betreuungsvereins zählt, ist die Einführung und Fortbildung der ehrenamtlichen Fachkräfte. 
Das Ziel dabei ist die soziale und rechtliche Handlungskompetenz der Ehrenamtlichen zu 
stärken und ihnen bezüglich der rechtlichen Betreuung ein größeres Wissensspektrum zu 
ermöglichen.  
 
Von großer Bedeutung sind Einführungskurse in die Betreuungsarbeit mit grundsätzlichen 
Themen über das Betreuungsrecht. Von vielen Betreuungsvereinen wird regelmäßig ein 
Aufbaukurs für die angehenden ehrenamtlichen Betreuer und Betreuerinnen angeboten. Da-
bei sollen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die eine rechtliche Betreuung übernehmen 
möchten oder sich grundsätzlich für dieses Thema interessieren, die Möglichkeit haben, sich 
an fünf bis zehn Abenden intensiv mit verschiedenen Themen zum Betreuungsrecht ausei-
nanderzusetzen. Sie werden mit den Aufgaben in einer Betreuung vertraut gemacht, be-
kommen einen Einblick in mögliche Krankheitsbilder und lernen die wichtigsten rechtlichen 
Bestimmungen kennen. Ihnen werden die Aufgaben, Rechte und Pflichten, ihre Handlungs-
möglichkeiten und Grenzen in Bezug auf eine gesetzliche Betreuung näher gebracht. Neben 
den Mitarbeitern der Betreuungsvereine stellen auch externe Referenten und Referentinnen 
Rede und Antwort zu medizinischen, juristischen oder anderen fachlichen Bereichen. 
 
Bei der Schulung werden beispielsweise folgende Themen ausführlich erörtert: 
 

■ Wille des betreuten Menschen 
■ persönliche Betreuung 
■ Netzwerk Betreuung  
■ allgemeine Information zum Betreuungsrecht 
■ Aufgaben und Pflichten der Betreuer und Betreuerinnen 
■ Krankheitsbilder in der Betreuung 
■ Gesprächsführung mit betreuten Menschen 
■ Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung 
■ Vermögenssorge und Haftungsrecht 
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Viele der Einführungskurse werden in Zusammenarbeit mit dem Betreuungsnetzwerk (Be-
hörden, Gerichte) entwickelt und angeboten. Dies verweist auf eine gute Kommunikations-
struktur und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen diesen Institutionen.  
 
Die Einführungskurse werden als Zertifikatskurs angeboten und am Abschlussabend erhal-
ten alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen neben Unterrichtsmaterialien auch eine formelle 
Teilnahmebestätigung.  
 
Für ehrenamtliche Betreuer und Betreuerinnen findet eine Reihe von sehr unterschiedlichen 
und vielfältigen Fortbildungen und Informationsveranstaltungen statt. Eine Auswahl der 
Themen, die im Jahr 2006 in den Jahresberichten am häufigsten aufgezählt wurden, wird in 
medizinische, pädagogische und rechtliche Schwerpunkte unterteilt: 
 

■ Medizinische Schwerpunkte 
 

■ Psychische Erkrankungen 
■ Demenzerkrankungen 
■ ambulante Pflege 
■ geschlossene Unterbringung 
■ Pflegeversicherung 

 
■ Rechtliche Schwerpunkte 
 
■ Einführung in die rechtliche Betreuung 
■ Vorsorgevollmacht 
■ Patienten- und Betreuungsvergütung 
■ Haftung des Betreuers 
■ Patiententestament 
■ Aufenthaltsbestimmungsrecht 
■ Pflegeversicherung 
■ Versicherungsschutz für Menschen mit Behinderung 

 
■ Pädagogische Schwerpunkte 
 
■ freiheitsentziehende Maßnahmen in Heimen 
■ neue Wohnformen für ältere und behinderte Menschen 
■ Erfahrungsaustausch mit Ehrenamtlichen 
■ Wohl und Wunsch des Betreuten 
■ Tod des Betreuten 
■ Umgang mit kranken und behinderten Menschen 
■ Konflikte in der Betreuung 

 
 
Die Anzahl der angebotenen Veranstaltungen ist unterschiedlich. In manchen Vereinen fin-
det keine Veranstaltungen statt, weil kein Interesse besteht oder die Arbeitsbelastung zu 
groß ist, andere Betreuungsvereine dagegen organisieren bis zu 30 Veranstaltungen bzw. 
Fortbildungen im Jahr, wie z. B. der Sozialdienst katholischer Frauen (SKF) in Koblenz. So-
wohl die Dauer der Veranstaltungen als auch die Zahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
variierten je nach der zu erörternden Thematik.  
 
Meistens können an den Veranstaltungen auch Nichtvereinsmitglieder teilnehmen, was auch 
immer wieder von solchen genutzt wird.  
Zu den entsprechenden Themengebieten werden meist auch externe Fachkompetenzen 
gesucht und eingebunden. 
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Im Jahr 2006 wurden insgesamt von allen Betreuungsvereinen in Rheinland-Pfalz ca. 960 
Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen für die ehrenamtlichen Betreuer und Betreue-
rinnen angeboten und durchgeführt.  
An manchen Veranstaltungen, beispielsweise am Sommerfest des Landkreises Südliche 
Weinstraße, nahmen bis zu 400 Personen teil. Die Durchschnittszahl der Teilnehmer liegt 
landesweit bei 30 bis 40 Personen pro Veranstaltung.  
 
Alle Betreuungsvereine in Rheinland-Pfalz halten eine personenbezogene Beratung und 
begleitende Unterstützung der ehrenamtlichen Betreuer und Betreuerinnen als entscheiden-
den Faktor für eine gelungene Betreuung. 
 
Die meisten hauptamtlichen Fachkräfte der Betreuungsvereine bieten den Ehrenamtlichen 
schon im Vorfeld einer Betreuung eine gemeinsame Kontaktaufnahme zu den zu betreuen-
den Menschen und deren sozialem Umfeld an. Dadurch kann die Eignung der Betreuer oder 
der Betreuerin geprüft und festgestellt werden.  
Die Einzelfallberatung findet am häufigsten statt und wird allseits als sehr effektiv erlebt. Zur 
regelmäßigen Erreichbarkeit bei anstehenden Fragen und Problemen haben mittlerweile fast 
alle Betreuungsvereine feste Bürozeiten und Sprechstunden eingerichtet, in denen sie per-
sönlich oder telefonisch den Betreuern zur Seite stehen. Die Beratung erfolgt je nach Bedarf 
in einmaligen oder mehrmaligen Treffen, bzw. telefonisch.  
In der Regel ist die telefonische Erreichbarkeit bei den meisten Betreuungsvereinen von 9 
bis 16 Uhr gegeben. Für die Beratung ehrenamtlicher Betreuer und Betreuerinnen sind bei 
vielen Betreuungsvereinen auch feste Sprechstunden eingerichtet, meistens vormittags von 
9 bis 12 oder auch in den Abendstunden. In der Regel werden Beratungsgespräche vorher 
telefonisch vereinbart.  
 
Das Beratungs- und Informationsangebot der Vereine umfasst ein sehr breites Spektrum. 
Laut den Sachberichten für das Jahr 2006 betrafen die meisten Anfragen folgende Bereiche: 
 

■ Allgemeine Fragen zum Betreuungsrecht und Betreuung 
■ Rechnungslegung, Aufwandpauschale 
■ Fragen zum Erbrecht, Schuldrecht und Mietrecht  
■ Fragen zu sozialen Leistungen 
■ Fragen zu Aufgaben und Pflichten in der Betreuung 
■ Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenvergütung 
■ Vorsorgeinformationen 
■ Fragen zur häuslichen Versorgung 

 
Auch Hausbesuche finden bei entsprechendem Bedarf statt. So besteht auch die Möglich-
keit, das soziale Umfeld des Betreuten oder der Betreuten kennenzulernen und zu berück-
sichtigen.  
 
Weitere Hilfen für die ehrenamtlichen Betreuer und Betreuerinnen bestehen darin, dass z. B. 
Behörden, Einrichtungen, Institutionen oder die Betreuten selbst, besonders bei den ersten 
Kontakten, gemeinsam besucht werden.  
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nach wie vor ein hoher Beratungsbedarf der eh-
renamtlichen Betreuer und Betreuerinnen besteht. Der Bedarf ergibt sich nicht nur aus Fra-
gen zum Betreuungsrecht, sondern auch zu einem erheblichen Teil aus Fragen zu Vorsor-
gemöglichkeiten. Eine umfassende Information über Vorsorgemöglichkeiten ist sicherlich 
auch weiterhin notwendig, da dies in vielen Fällen eine mögliche Alternative zur Betreuung 
sein kann. Eine der Hauptaufgaben für die hauptamtlichen Fachkräfte und Betreuungsverei-
ne ist darüber hinaus, die Kommunikationskompetenzen der ehrenamtlichen Betreuer und 
Betereuerinnen zu fördern, sei es für den Umgang mit Behörden und Gerichten oder für den 
Umgang mit den Betreuten.  
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2.3.4 Erfahrungsaustausch 
 
Das Angebot der Betreuungsvereine an Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch unter den 
Vereinsmitgliedern ist sehr vielfältig. Bei den meisten Betreuungsvereinen ist die Ausgestal-
tung der Treffen von den Wünschen der Mitglieder abhängig. Ein Teil der Ehrenamtlichen 
wünscht sich Treffen in zwangsloser Runde um das Kennenlernen zu intensivieren und den 
Austausch in privater Atmosphäre untereinander zu ermöglichen. So finden z. B. offene Tref-
fen statt, manchmal in Form von Stammtischen, ohne besondere thematische Vorgaben. 
Viele Vereine feiern gemeinsame Feste im Jahresablauf, veranstalten Sommerfeste, Herbst- 
oder Adventsfeiern.  
Die Häufigkeit dieser Veranstaltungen variiert stark. Sie finden von zweimal jährlich bis zu 
monatlich statt.  
 
Wie den Sachberichten entnommen werden konnte, wird das Interesse der Ehrenamtlichen 
für einen Erfahrungsaustausch sehr unterschiedlich erlebt: Während bei vielen Betreuungs-
vereinen eine intensive Teilnahme festgestellt wurde, setzt sich bei den anderen Vereinen 
eine eher mangelhafte Teilnahme durch. Einige Betreuungsvereine berichten, dass bei ihren 
Mitgliedern keine Bereitschaft und keine Nachfrage für einen Erfahrungsaustauschkreis sei-
tens der ehrenamtlichen Betreuer und Betreuerinnen bestehen, da der Bedarf an Information 
durch die Fortbildungsveranstaltungen und durch die persönlichen Gespräche im Betreu-
ungsverein abgedeckt ist. Aber auch bei diesen Vereinen besteht meistens die Möglichkeit, 
sich im Rahmen eines Stammtisches für haupt- und ehrenamtliche Betreuer und Betreuerin-
nen über die Arbeit auszutauschen.  
 
 
2.4 Vorsorgevollmachten 
 
Mit einer Vorsorgevollmacht wird eine Person des Vertrauens (Vollmachtnehmer) bevoll-
mächtigt, rechtswirksam für die Betroffenen (Vollmachtgeber) zu handeln. Die Vollmacht hat 
einen vorsorgenden Charakter und soll erst verwendet werden, wenn der Vollmachtgeber 
seine rechtlichen Angelegenheiten nicht mehr selbst wahrnehmen kann oder will. Die Vor-
sorgevollmacht kann die Einrichtung einer Betreuung durch das Betreuungsgericht vermei-
den. Mit der Vollmacht kann der Vollmachtnehmer oder die Vollmachtnehmerin sofort und 
unbürokratisch ohne weitere Nachweise für die Vollmachtgeber handeln. 
Geldinstitute erkennen häufig nur Vollmachten auf ihren eigenen Bankformularen oder nota-
riell beurkundete Vollmachten an.  
Vollmachten bedürfen keiner besonderen Form durch Beglaubigung und Beurkundung, sie 
sollte  schriftlich verfasst und persönlich unterschrieben sein.  
Notare können die Unterschrift unter einer Vollmacht beglaubigen oder die Vollmacht beur-
kunden. Bei der Beglaubigung bestätigen sie nur die Echtheit der Unterschrift. 

Bei einer Beurkundung beraten die Notare auch inhaltlich umfassend und erstellen gemein-
sam mit dem Vollmachtgeber die Vollmacht. Diese Art der Beurkundung ist  notwendig, wenn 
der Vollmachtnehmer oder die Vollmachtnehmerin über Immobilien oder beispielsweise die 
Beteiligung an einer Firma verfügen kann oder soll. 
Betreuungsbehörden beglaubigen auch Vorsorgevollmachten, zur Beurkundung sind sie 
nicht befugt. 

Handlungsfähig ist die bevollmächtigte Person nur dann, wenn sie die Vollmachtsurkunde im 
Original vorweisen kann.  
 
Das Zentrale Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer in Berlin bietet allen Bürgern und 
Bürgerinnen an, ihre Vorsorgevollmacht eintragen zu lassen. Darauf können die Betreu-
ungsgerichte jederzeit zugreifen und schnell herausfinden, ob eine Vorsorgevollmacht vor-
liegt oder nicht.  
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Die Anzahl der registrierten Vorsorgevollmachten steigt ständig an. Zum Beispiel von 
199.847 am 1.1.2005 auf 325.673 am 1.1.2006. Das bedeutet eine Steigerungsrate von 
63%. Am 1.1.2007 betrug die Anzahl der eingetragenen Vorsorgevollmachten 472.965, dies 
sind 45% mehr als am 1.1.2006. 
 
Insgesamt stieg die Anzahl der eingetragenen Vorsorgevollmachten vom 1.1.2005 bis zum 
1.1.2007 um 137%. (Evaluation des zweiten Betreuungsänderungsgesetzes, ISG) 
 
Abbildung 5: Eingetragene Vollmachten 2005, 2006 und 2007 
 

 
 
 
Die Vollmacht muss grundsätzlich schriftlich und mit Datum und Unterschrift versehen vorlie-
gen. Sie umfasst z. B folgende Bereiche: 
 

■ Ärztliche und pflegerische Maßnahmen 
■ Bestimmung des Aufenthaltsortes wie Übersiedlung in ein Alters- oder Pflegeheim, 

Krankenhausaufenthalt 
■ Vermögensangelegenheiten wie Haushaltsauflösung, Bankgeschäfte, Behörden- 

Renten- und Sozialhilfeangelegenheiten 
■ Entscheidung über unterbringungsähnliche Maßnahmen wie z. B. Bettgitter und  Fi-

xierungen 
 
Das Deutsche Rote Kreuz bietet in seinem Zentralarchiv in Mainz auch die Registrierung von 
Vorsorgevollmacht.  
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2.5 SKFM Landau Südliche Weinstraße (Beispiel)   
 
Der SKFM-Betreuungsverein für den Landkreis Südliche Weinstraße e. V. wurde im Jahre 
1995 gegründet und ist seit dem 5. Oktober 1995 ein selbständiger, rechtsfähiger und ge-
meinnütziger Verein. Von 1992 – 1995 fungierte die Geschäftsstelle als Zweigstelle des 
SKFM-Diözesanvereines für das Bistum Speyer.  
 
Etwa 3500 Menschen sind im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau auf 
eine rechtliche Betreuung angewiesen, – Tendenz steigend.  
 
Der Betreuungsverein arbeitet mit den Betreuungsvereinen im Landkreis Südliche Weinstra-
ße, der örtlichen Betreuungsbehörde des Landkreises Südliche Weinstraße und dem 
Betreuungsgericht Landau und Bad Bergzabern sehr gut und konstruktiv zusammen. Die 
gemeinsame Netzwerkarbeit im Landkreis ist als außerordentlich gut und erfolgreich zu be-
zeichnen. Im Jahr 2007 wurde auf Initiative von Herrn Peter Gilmer die erfolgreiche Netz-
werkarbeit des Landkreises SÜW auf der Jahrestagung der Betreuungsbehörden in Berlin-
Erckner vorgestellt. 
 
Beim Betreuungsverein sind zwei Mitarbeiter/innen hauptamtlich beschäftigt: 
 
Michael Falk (Geschäftsführung, Querschnittsaufgaben und Vereinsbetreuung) ist seit 
01.06.2000 ganztags im Verein tätig.  
Sabine Freytag-Schleifer (Vereinsbetreuung) ist seit 01.02.2001 halbtags im Verein ange-
stellt.  
 
Der Verein verfügt derzeit über 181 Vereinsmitglieder und ehrenamtlich tätige Betreuerinnen 
und Betreuer. Die Ehrenamtlichen des SKFM betreuen nicht nur Familienangehörige, son-
dern sie engagieren sich mehrheitlich (etwa 80 % aller Ehrenamtlichen) für hilfebedürftige 
fremde Personen in der Region SÜW. 
 
Tabelle 1: SKFM - statistische Angaben zum 31.12.2008  
 

 
Hauptamtliche Mitarbeiter 

 
2 

 
Ehrenamtliche Betreuer und Betreuerinnen 

 
181 

Gesamtzahl der neu gewonnenen ehrenamtlichen Betreuer 
und Betreuerinnen im Jahr 2008 

 
17 

Anzahl der Beratungs- und Informationsgespräche 
 
(Beratung von ehrenamtlich tätigen Betreuern sowie Bera-
tung und Rechtsinformation von interessierten Bürgern zu 
den rechtlichen Vorsorgemöglichkeiten, inklusive Telefonbe-
ratungen sowie längeren Beratungen nach Veranstaltungen 
und Aktionen) 
 

davon telefonische Beratung 
persönliche Beratung 

389 
 
 
 
 
 
213 
176 

Aktionen, Informations- u. Fortbildungsveranstaltungen für 
ehrenamtliche Betreuer und interessierte Bürger 

 
31 
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Um einen besseren Einblick in die Arbeit des SKFM für den Landkreis Südliche Weinstraße 
zu bekommen, wurde ein Interview mit dem Geschäftsführer Michael Falk durchgeführt. Fol-
gende Fragen haben wir ihm gestellt: 
 
FRAGE: Was war der Grund, dass Sie mit dieser Arbeit angefangen haben – was hat 
Sie dabei bewegt?   
Michael Falk: Ich habe früher im Rehabilitationszentrum für psychisch kranke Menschen im 
Wichern-Institut Ludwigshafen gearbeitet. Dort war ich in den Wichern-Werkstätten (WfbM) 
für die Bereiche Qualitätsmanagement, Aufnahmeverfahren und Öffentlichkeitsarbeit verant-
wortlich. Hierbei wurde auch mein Interesse für die Arbeit von rechtlichen Betreuern ge-
weckt, da ich im Rahmen des Aufnahmeverfahrens für Menschen mit einer psychischen Er-
krankung sehr oft mit Betreuern und Betreuungsvereinen zusammengearbeitet habe. Hierbei 
wurde deutlich, dass die Arbeit von Betreuern und Betreuungsvereinen sehr vielschichtig und 
interessant ist. Für mich persönlich war dieser Sektor so interessant, dass ich im Jahr 2000 
in dieses Arbeitsfeld gewechselt habe und noch heute sehr gerne hierin arbeite.  
 
FRAGE: Was schätzen Sie an Ihren Mitarbeitern und wie motivieren Sie sie?  
Michael Falk: Engagement, ein großes Herz, Offenheit, Mitgefühl und Sensibilität ist das 
Wichtigste, was die ehrenamtlichen Mitarbeiter mitbringen sollten. Genau das schätze ich 
auch am meisten an ihnen, da mitmenschliche Zuwendung von zentraler Bedeutung ist. Bei 
der Auswahl eines Betreuers achte ich hierauf besonders, da das Fachliche relativ gut er-
lernbar ist.  
 
Die Motivation der Ehrenamtlichen spielt natürlich eine entscheidende Rolle für eine erfolg-
reiche qualitative Arbeit. Wir bieten neben persönlicher fachlicher Begleitung und Fortbildung 
auch kontinuierliche Veranstaltungen zur Würdigung des Ehrenamtes für unsere Ehrenamtli-
chen an, wie gemeinsame Exkursionen, Helferfeste und Jahresabschlussfeiern, die jeweils 
sehr gut besucht werden.  
 
Wir führten z. B. im Jahr 2008 eine viertägige Exkursion in die europäische Metropole Prag 
durch. In den Jahren zuvor waren wir z.B. gemeinsam in Berlin, Straßburg und Dresden. Im 
Kontext gemeinsamer Exkursionen bildet sich ein besonders geeigneter Rahmen dafür, dass 
sich Ehrenamtliche einander besser kennen lernen und sich miteinander austauschen kön-
nen. Im Juni letzten Jahres haben wir zum siebten Mal das traditionelle Helferfest des SKFM 
organisiert und durchgeführt. Mit der Jahresabschlussfeier geben wir einen Rückblick auf 
unsere Jahresaktivitäten und stellen die Planungen des Folgejahres vor. Alle diese Aktivitä-
ten dienen dem Erfahrungsaustausch und der Stärkung der Gemeinschaft der Ehrenamtli-
chen.  
Eine Würdigungskultur und das Entstehen eines „WIR-Gefühls“ muss kontinuierlich aufge-
baut und gepflegt werden, so dass wir diese Struktur neben der sehr breiten fachlichen Be-
gleitung schon seit dem Jahr 2001 anbieten. Unser Vereinsvorsitzender Heinz Gilb unter-
stützt diese Struktur mit hohem persönlichen Engagement sehr.  
Unsere Angebote haben Früchte getragen, denn zu unserem letzten Helferfest kamen über 
140 und im Dezember 2008 über 80 Ehrenamtliche zu unserer Weihnachtsfeier. Der „Multi-
plikator-Effekt“ ist auch nicht zu unterschätzen, im Sinne von: „Engagier Dich beim SKFM, 
denn hier werde ich unterstützt, ernst genommen und geschätzt, etc. “ 
Es ist relativ schwer, gerade für den Bereich der rechtlichen Betreuung, neue Ehrenamtliche 
zu gewinnen. Dies werden meine Kollegen im Land Rheinland-Pfalz sicherlich bestätigen 
können. 
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FRAGE: Mit welchen Mitteln gewinnen Sie ehrenamtliche Mitarbeiter? 
Michael Falk: An erster Stelle steht natürlich die Öffentlichkeitsarbeit, die das Betreuungs-
recht der Öffentlichkeit näher bringt. Das ist ein wesentlicher Bestandteil der Querschnittsar-
beit.  
 
Es werden z. B. verschiedene Presseberichte in der Tageszeitung „Rheinpfalz“, im „Stadtan-
zeiger“ und im „Wochenblatt“ über Veranstaltungen und zum Betreuungsrecht veröffentlicht. 
Die Öffentlichkeitsarbeit wird erfolgreich auch gemeinsam mit der Betreuungsbehörde und 
den Betreuungsvereinen im Landkreis Südliche Weinstraße betrieben.  
 
Darüber hinaus versuche ich mit Presseberichten über unsere diversen Vereinsaktivitäten, 
das Thema auch ethisch und gesellschaftspolitisch zu transportieren. Wichtig ist, auch die 
Amts- und Mitteilungsblätter der Orts- und Verbandsgemeinden in die Öffentlichkeitsarbeit 
einzubeziehen, da diese Medien intensiv von den Bürgern gelesen werden. Neben dem bis-
tumsweiten SKFM-Internet-Forum nutze ich neuerdings auch das lokale Bürgerfernsehen 
(Offener Kanal Landau/SÜW) als weiteres Werbemedium.  
 
Darüber hinaus veranstalten wir Gospelkonzerte und andere Aktionen, um das Thema nicht 
nur rein fachlich zu transportieren. Als sehr hilfreich zur Gewinnung von Ehrenamtlichen, 
haben sich auch die zahlreichen Vorträge zum Betreuungsrecht und zu den rechtlichen Vor-
sorgemöglichkeiten erwiesen.  
 
FRAGE: Welche Problembereiche gibt es in dem Verein und was wäre zu tun, um die-
se zu lösen? 
Michael Falk: Als Hauptproblematik stellt sich meines Erachtens landesweit sowie auch in 
unserem Verein die fortschreitende Überalterung der ehrenamtlichen Betreuer und Betreue-
rinnen dar. Viele der ehrenamtlich Engagierten sind mittlerweile selbst in einem Alter, in dem 
sie irgendwann einmal der Hilfe bedürfen.  
 
Es ist sehr schwer, junge Bürger für die ehrenamtliche Arbeit zu begeistern und zu gewin-
nen. Ich selbst habe schon in Altenpflegeschulen, Fachschulen, für Parteien und an der Uni-
versität Vortragsreihen angeboten. Das Interesse ist zwar vorhanden, der Rücklauf an neuen 
jungen Ehrenamtlichen ist jedoch leider relativ bescheiden.  
 
Die rechtliche Betreuung ist ein Bereich, in dem man sich langfristig und mit einer besonde-
ren Verantwortung für einen Mitmenschen einbringt. Hierzu sind junge Menschen offenbar 
nur sehr vereinzelt bereit. Junge Bürger wollen sich überwiegend nur kurzfristig in zeitlich 
begrenzten konkreten Projekten engagieren. 
Von daher müsste in Zukunft mit geeigneten Konzepten überlegt werden, wie junge Bürger 
für die Betreuung gewonnen werden können. Diese Problematik sollte auch in die politischen 
Entscheidungsgremien getragen werden, da mittlerweile fast alle sozialen Initiativen Proble-
me haben, neue Ehrenamtliche zu gewinnen.  
 
FRAGE: Wenn Sie als Querschnittsmitarbeiter einen Wunsch frei hätten, was würden 
Sie sich wünschen? 
Das aller Wichtigste ist eine planvolle Netzwerkarbeit, die in unserer Region außerordentlich 
gut funktioniert. Man muss, im eben von mir genannten Sinne, immer am Ball bleiben und 
sollte, trotz partieller Erfolge, unbedingt verstärkte Netzwerk- und Lobbyarbeit leisten – sagte 
Michael Falk ohne lange zu überlegen.  
 
Im Jahr 2008 fanden regelmäßige und vielfältige Veranstaltungen für ehrenamtliche Betreuer 
und Betreuerinnen sowie für interessierte Bürger statt. Es wurde über die verschiedenen 
Themen, wie beispielsweise Betreuungsrecht, Umgang mit psychisch Kranken, Vorsorge-
vollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung usw. diskutiert. Es fanden viele Treffen zum 
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Erfahrungsaustausch von Ehrenamtlichen statt und im Wechsel hierzu wurden Helferfeste 
und Exkursionen organisiert.  
Für alle interessierten Personen wurde im Jahr 2008 der Grundkurs Betreuungsrecht ge-
meinsam mit den Betreuungsvereinen des Landkreises angeboten. Er ist als schwerpunkt-
mäßige Fortbildungsveranstaltung im Hinblick auf die Einführung und Fortbildung der ehren-
amtlichen Betreuer und Betreuerinnen zu betrachten.  
Auf der Grundlage des o.g. Konzeptes führte der Betreuungsverein folgende Fortbildungen 
bzw. Veranstaltungen durch. 
 
Veranstaltungen des SKFM für den Landkreis Südliche Weinstraße e. V. im Jahr 2008 

 
13.01.2008  Benefizveranstaltung des SKFM-SÜW e. V.  

mit dem Gospelchor „Black and White“ aus Limburgerhof.  
  und Ansprachen zur Betreuung, Vorsorgemöglichkeiten und Ehrenamt  
13.02.2008 Qualifizierungskurs „Betreuung leicht gemacht“ der Betreuungsvereine 

des Landkreises Südliche Weinstraße in Zusammenarbeit mit der Kreis-
volkshochschule SÜW 

  Thema: „Das Betreuungsverfahren“ 
05.03.2008 Fortbildungsveranstaltung der Betreuungsbehörde und der Betreuungs-

vereine des Landkreises Südliche Weinstraße zum Thema „Demenzer-
krankungen“ 

12.03.2008 Qualifizierungskurs „Betreuung leicht gemacht“ der Betreuungsvereine 
des Landkreises Südliche Weinstraße in Zusammenarbeit mit der Kreis-
volkshochschule SÜW 

  Thema: „Aufgabenkreise in der rechtlichen Betreuung“ 
09.04.2008 Qualifizierungskurs „Betreuung leicht gemacht“ der Betreuungsvereine 

des Landkreises Südliche Weinstraße in Zusammenarbeit mit der Kreis-
volkshochschule SÜW 

  Thema: „Gesundheitsfürsorge“ 
07.05.2008 Qualifizierungskurs „Betreuung leicht gemacht“ der Betreuungsvereine 

des Landkreises Südliche Weinstraße in Zusammenarbeit mit der Kreis-
volkshochschule SÜW 

  Thema: „Vermögenssorge, Vermögensverzeichnis, Rechnungslegung   
und genehmigungspflichtige Handlungen im Rahmen der Vermögenssorge 

13.05.2008 Exkursion des SKFM für den Landkreis Südliche Weinstraße nach Prag 
„Juwel und goldene Stadt an der Moldau“, viertägige Bildungsreise für 
alle Ehrenamtliche des SKFM 

 Zweck: Erfahrungsaustausch zum Ehrenamt und zur rechtliche Betreuung / 
Informations- und Bildungsreise zur Stärkung und Würdigung der Gemein-
schaft der Ehrenamtlichen des SKFM 

30.05.2008 Informationsstand der Betreuungsbehörde und der Betreuungsvereine 
des Landkreises Südliche Weinstraße  

 Thema: Betreuungsrecht / Vorsorgemöglichkeiten 
04.06.2008 Qualifizierungskurs „Betreuung leicht gemacht“ der Betreuungsvereine 

des Landkreises Südliche Weinstraße in Zusammenarbeit mit der Kreis-
volkshochschule SÜW mit dem Thema: „Rechtliche Betreuung in der 
Praxis“ Abschlusskurs mit Übergabe der Abschlusszertifikate durch 
Landrätin Theresia Riedmaier 
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07.06.2008 Informationsstand der Betreuungsvereine des Landkreises Südliche 

Weinstraße und der Stadt Landau sowie der Betreuungsbehörde der 
Stadt Landau 

 Thema: Betreuungsrecht / Vorsorgemöglichkeiten 
18.06.2008 Traditionelles Helferfest des SKFM in der Grillhütte Herxheim 
 Zweck: Erfahrungsaustausch / Stärkung der Gemeinschaft der Ehrenamtli-

chen / Würdigung des Ehrenamtes 
 -traditionell mit buntem Unterhaltungsprogramm  

und kostenlosen Speisen und Getränkeangeboten 
25.06.2008 Informations- und Diskussionsveranstaltung mit Vortrag  

für den SPD Unterbezirk Südpfalz AG 60 plus  
Thema: „Rechzeitig Vorsorge treffen! – Wer hilft mir wenn…  
Betreuungsrecht, Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung“  

22.08.2008 Sommerfest der Betreuungsbehörden des Landkreises SÜW, der Stadt 
Landau und der Betreuungsvereine des Landkreises SÜW sowie der 
Stadt Landau 

 - mit Ansprachen von Landrätin Theresia Riedmaier 
  und Bürgermeister Thomas Hirsch 
- mit Live-Musik und buntem Unterhaltungsprogramm sowie mit Informations-
ständen der Betreuungsvereine und Behörden 

12.09.2008 Informationsstand der Betreuungsbehörde und der Betreuungsvereine 
des Landkreises Südliche Weinstraße 

 Thema: Betreuungsrecht / Vorsorgemöglichkeiten 
13.09.2008  Informationsstand der Betreuungsvereine des SKFM im Bistum Speyer  

auf dem Ehrenamtstag des Landes Rheinland-Pfalz in Dietz an der Lahn 
 Thema: Ehrenamtliche Betreuung im SKFM / Betreuungsrecht / Vorsorgemög-

lichkeiten, Patientenverfügung, Aufgaben der Betreuungsvereine  
27.09.2008 Informationsstand der Betreuungsvereine des Landkreises Südliche 

Weinstraße gemeinsam mit Ökumenischer Sozialstation Edenkoben/ Offen-
bach und Herxheim  
Thema: Betreuungsrecht / Vorsorgemöglichkeiten, Aufgaben der Betreuungs-
vereine, Demenzerkrankungen  

15.10.2008  Informationsveranstaltung zum Betreuungsrecht / Vorsorgevollmacht, 
Betreuungs- und Patientenverfügung  
für Frauenunion der CDU des Landkreises SÜW 

16.10.2008 Informationsveranstaltung zum Betreuungsrecht / Vorsorgevollmacht, 
Betreuungs- und Patientenverfügung  
für den Sozialverband VDK Edenkoben 

21.10.2008 Mitgliederversammlung des SKFM Südliche Weinstraße e. V.  
mit Vortrag zu betreuungsrechtlich relevanten Themen: „Vermögenssor-
ge“ für alle Mitglieder des SKFM Südliche Weinstraße e. V.  

28.10.2008 „Verleihung der Landes-Ehrennadel“ für SKFM-Vorsitzenden Heinz Gilb 
 durch Landrätin Theresia Riedmaier in der Kreisverwaltung SÜW 
05.11.2008 Informationsveranstaltung zum Betreuungsrecht / Aufgaben und Pflich-

ten in der rechtlichen Betreuungsführung, Zusammenarbeit zwischen 
Betreuern und Heimträgern, für St. Paulusstift Herxheim 

09.11.2008 Eröffnungs- und Benefizveranstaltung des SKFM-SÜW e. V. im Rahmen 
der Fotoausstellung des SKFM „Einblicke in einen anderen Alltag“ in der 
Stadt Annweiler mit Gospelkonzert „in memoriam Martin Luther King“  

 - mit anschließender Besichtigung der Fotoausstellung im katholischen Pfarr-
heim in Annweiler 

12.11.2008 Fortbildungsveranstaltung der Betreuungsbehörde und der Betreuungs-
vereine des Landkreises Südliche Weinstraße 

 Thema: „Freiheitsentziehende Maßnahmen“ 
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13.11.2008 Info-Aktion zum Betreuungsrecht und Fotoausstellung „Einblicke in ei-

nen anderen Alltag“ in der Sparkasse Annweiler, Ausstellung bis 28.11.  
19.11.2008 Informationsveranstaltung zum Betreuungsrecht / Vorsorgevollmacht, 

Betreuungs- und Patientenverfügungen im Rahmen des Schulungspro-
gramm des Landes Rheinland-Pfalz für Angehörige von Demenzkranken in 
Edenkoben 

20.11.2008 Informationsveranstaltung zum Betreuungsrecht / Vorsorgevollmacht, 
Betreuungs- und Patientenverfügungen im Rahmen der Fotoausstellung 
des SKFM im katholischen Pfarrsaal Annweiler  

28.11.2008 Info-Aktion zum Betreuungsrecht in der Sparkasse Annweiler  
01.12.2008 Fotoausstellung des SKFM „Einblicke in einen anderen Alltag“  
12.12.2008 im Foyer der Kreisverwaltung SÜW in Landau mit Informationsständen und 

Sprechstunden zum Betreuungsrecht 
03.12.2008 Eröffnungsveranstaltung der Fotoausstellung des SKFM „Einblicke in 

einen anderen Alltag“ mit Landrätin Theresia Riedmaier                             
in der Kreisverwaltung SÜW in Landau 
- mit musikalischem Rahmenprogramm und Stehempfang  
- mit Kurzvortrag zum Betreuungsrecht  
- mit anschließender Besichtigung der Fotoausstellung 

10.12.2008 Podiumsveranstaltung des SKFM „In Würde leben bis zuletzt… zum 
Betreuungsrecht, Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfü-
gung“ mit Landgerichtspräsident Dr. Theo Falk, u.a. in der Kreisverwal-
tung SÜW 

16.12.2008 Weihnachtsfeier / Jahresabschlussfeier des SKFM-SÜW e. V. für alle Mit-
glieder und ehrenamtliche Betreuer und Betreuerinnen des SKFM   

  - mit Gottesdienst, musikalischem Rahmenprogramm und Tombola 
  - mit Rückblick 2008 u. Videofilmpräsentation zur “SKFM-Prag-Exkursion“ 

- mit Präsentation Planungen und „Exkursionen“ im Jahr 2009  
 
 

 
 

Foto: SKFM-Exkursion nach Prag im Mai 2008  
mit ehrenamtlichen Betreuern und Betreuerinnen des SKFM  

(Michael Falk oben rechts) 
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3. ÖRTLICHE BETREUUNGSBEHÖRDEN 
 
In Rheinland-Pfalz gibt es 36 örtliche Betreuungsbehörden, sie sind bei den 36 Landkreisen 
und kreisfreien Städten angesiedelt.  
 
Abbildung 6: Landkreise und kreisfreie Städte Rheinland-Pfalz 
 

 
 

Quelle: www.statistik.rlp.de (Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz)  
 
Die Betreuungsbehörden wurden durch den Gesetzgeber geschaffen und sind die zentrale 
Anlaufstelle für alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit rechtlichen Betreuungen in ih-
ren kommunalen Gebietskörperschaften. Der örtlichen Betreuungsbehörde werden struktu-
rell steuernde Aufgaben zugewiesen, wie z. B. ein Sicherstellungsgebot für die Einführung 
und Fortbildung von Betreuer und Betreuerinnen, die Förderung von Betreuungsvereinen, 
sowie einzelfallbezogene Steuerungsaufgaben, wie z. B. die Unterstützung der Betreuungs-
gerichte.  
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3.1 Aufgaben 
 
Die Betreuungsbehörde nimmt folgende Aufgaben wahr: 
 

■ Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes 
Darunter werden alle nicht einzelfallbezogene Aufgaben im kommunalen Zuständig-
keitsbereich der Planung, Koordinierung und Steuerung, des Qualitätsmanagements 
und der Evaluation der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit zusammengefasst. Da-
zu gehören sowohl Aufgaben der Anregung und Förderung von freien Organisatio-
nen, die nicht einzelfallbezogene Gewinnung, Einführung und Fortbildung von Be-
treuer und Betreuerinnen, die Aufklärung zu Vorsorgevollmachten und Betreuungs-
verfügungen, als auch alle Aufgaben auf kommunaler Ebene wie Einrichtung einer 
örtlichen Arbeitsgemeinschaft (siehe Kap. 3.2.1), Mitarbeit in überörtlichen Arbeits-
gemeinschaften und Mitwirkung bei der An- und Aberkennung von Betreuungsverei-
nen.  
Die Netzwerkarbeit der Betreuungsbehörde wird vor allem im Zusammenwirken mit 
den Betreuungsvereinen wahrgenommen.  
 

■ Beratung und Unterstützung von Betreuern 
Die Betreuungsbehörde berät und unterstützt die Betreuer und Betreuerinnen bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Ein ausreichendes Angebot gibt insbesondere den 
Ehrenamtlichen die Sicherheit, bei den vielfältigen Problemen aus der Führung einer 
Betreuung professionelle Hilfe zu bekommen. Die Gewinnung geeigneter ehrenamtli-
cher Betreuer ist für die Betreuungsbehörde eine strukturelle Aufgabe. Sie soll sich 
darum bemühen, eine „Pool“ ehrenamtlich tätige Betreuer aufzubauen, die dem Ge-
richt vorgeschlagen werden können.  

 
■ Betreuungsgerichtshilfe  

Die Betreuungsbehörde unterstützt das Betreuungsgericht durch die Sachver-
haltsaufklärung, die Beteiligung im Betreuungsverfahren und den Vollzug richterlicher 
Anordnungen. Die Betreuungsbehörde hat auf Veranlassung des Betreuungsgerich-
tes Sozialberichte zu erstatten und Sachaufklärung zu betreiben.  
Bei den Verfahren, in denen die Betreuungsbehörde um Stellungnahme gebeten 
wird, müssen unter Umständen umfangreiche Ermittlungen durchgeführt werden. Da-
bei soll das soziale Umfeld der Betroffenen möglichst klar beleuchtet und dargestellt 
werden. Es muss festgestellt werden, ob und in welchem Umfang eine Betreuung er-
forderlich ist. Je nach Sachlage sind mehrere Hausbesuche und viele Einzelgesprä-
che notwendig. Die Betreuungsbehörde legt dem Betreuungsgericht nach Abschluss 
der Ermittlungen einen Sozialbericht vor. 
Die Unterstützung des Gerichtes beschränkt sich aber nicht nur auf die neuen Betreu-
ungsverfahren. Auch bei Verlängerungen, Aufhebungen, Erweiterungen oder Ein-
schränkungen von Betreuungen oder beim Wechsel von Betreuern wird oftmals die 
Stellungnahme der Betreuungsbehörde verlangt. 

 
■ Führung von Betreuungen 

Im Gegensatz zu allen anderen Betreuern und Betreuerinnen ist die Betreuungsbe-
hörde rechtlich verpflichtet, eine Betreuung zu übernehmen. Die Behörde ist als Be-
treuer zu bestellen, wenn der Betroffene durch natürliche Personen nicht hinreichend 
betreut werden kann und auch ein Betreuungsverein nicht zur Verfügung steht. Die 
Behörde ist somit „Ausfallbürge“ für den Fall, dass kein anderer Betreuer oder 
Betreuerin geeignet und bereit ist, sich bestellen zu lassen.  
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3.2 Kommunale Austausche 
 
Gemäß §2 Abs. 1 AG BtG soll die örtliche Betreuungsbehörde zur Förderung der Zusam-
menarbeit in Betreuungsangelegenheiten auf kommunaler Ebene eine Arbeitsgemeinschaft 
einrichten, in der die mit der Betreuung befassten Organisationen, Behörden und Gerichte 
sowie Betreuer und Betreuerinnen vertreten sind.  
Die Aufgaben, die in Zusammenhang mit der örtlichen Arbeitsgemeinschaft in Betreuungs-
angelegenheiten (ÖAG BtG) stehen, sind sehr wichtig für die Verwirklichung der Ziele des 
Betreuungsrechts.  
Es soll ein Team herangebildet werden, die das gemeinsame Ziel – die Umsetzung des 
Betreuungsrechts – durch gute Kooperation, Kommunikation und Austausch erreichen kann. 
Eine wichtige Grundlage für das Zusammenwachsen dieser Gruppe sind häufige Treffen, 
also das Ermöglichen eines ständigen, multiprofessionellen Erfahrungsaustauschs, wie er in 
§2 Abs. 1  AG BtG vorgesehen ist.  
 
 
3.2.1 Örtliche Arbeitsgemeinschaft (ÖAG BtG) 
 
In Rheinland-Pfalz sollen, entsprechend der Zahl der Landkreise und kreisfreien Städte, 36 
örtliche Arbeitsgemeinschaften eingerichtet werden, die einen wichtigen Beitrag zur Umset-
zung des Betreuungsrechts leisten sollen.  
Die Anzahl der Treffen variieren im Schnitt zwischen 1-4-mal im Jahr. Es gibt auch Regio-
nen, in denen aus verschiedenen Gründen örtliche Arbeitsgemeinschaften selten stattfan-
den. Mit den Treffen der örtlichen Arbeitsgemeinschaften wird direkte Netzwerkpflege auf 
regionaler Ebene betrieben - orientiert an den Bedarfen vor Ort. Oft werden die Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen der überörtlichen Betreuungsbehörde zu Tagungen der örtlichen Ar-
beitsgemeinschaften eingeladen. 
  
Die Betreuungsvereine in Rheinland-Pfalz berichten von einer kooperativen und erfolgrei-
chen Zusammenarbeit mit den entsprechenden Betreuungsbehörden und den anderen Be-
teiligten in den örtlichen Arbeitsgemeinschaften.  
 
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der örtlichen Arbeitsgemeinschaften berichten von 
großer Effizienz der Erfahrungsaustausche und der Entwicklung von Problemlösenden Stra-
tegien. Das kreative Miteinander der unterschiedlichen Professionen innerhalb der Arbeits-
gemeinschaften führt zum besseren Verständnis und effektiver Zusammenarbeit zwischen 
den beteiligten stellen.  
 
Zum Jahreswechsel 2007/2008 war den örtlichen Betreuungsbehörden empfohlen worden in 
ihrer kommunalen Gebietskörperschaft eine Veranstaltung zu freiheitsentziehenden Maß-
nahmen durchzuführen. Viele Betreuungsbehörden sind zurzeit dabei, diese Veranstaltun-
gen zu planen, zu organisieren oder haben sie bereits durchgeführt. Bisher berichteten 28 
(von 36) Betreuungsbehörden über die geplanten oder bereits durchgeführten Veranstaltun-
gen zur Sensibilisierung im Umgang mit  freiheitsentziehenden Maßnahmen.  
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auch in der Zukunft die wichtigste Aufgabe der 
örtlichen Arbeitsgemeinschaft darin liegt, eine multiprofessionelle Zusammenarbeit zwischen 
den beteiligten Organisationen und Personen zugunsten der Betreuten zu erbringen.  
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3.3 Örtliche Betreuungsbehörde der Stadt Zweibrücken (Beispiel) 
 
Die Betreuungsbehörde ist mit 3 Mitarbeiterinnen besetzt: 1 Ganztagsstelle und 2 Teilzeit-
stellen. Die Betreuungsbehörde arbeitet mit dem Betreuungsgericht Zweibrücken zusam-
men. 
 
Betreuungen  
Im Jahr 2006 führte die Betreuungsbehörde 19 Betreuungen durch, davon 4 männlich und 
15 weiblich. Weiterhin übernahm die Betreuungsbehörde Eilfallbetreuungen und bearbeitete 
diese bis sie an Ehrenamtliche oder auch an Berufsbetreuer abgegeben werden konnten.  
 
Sonstige Aufgaben der Betreuungsbehörde 
Im Jahr 2006 wurden 298 Sozialberichterstattungen für das Betreuungsgericht Zweibrücken 
erstellt, davon 
176 Sozialberichte mit Haus- und Heimbesuchen sowie Neuanträge auf Betreuung, davon 
wurden 140 Anträge auf Einrichtung einer Betreuung bei der Behörde gestellt 
74 Sozialberichte mit Haus- und Heimbesuchen bei Überprüfung, Wechsel, Verlängerung 
oder Erweiterung der Betreuung 
18 Sozialberichte mit Haus- und Heimbesuchen und Aufhebung der Betreuung, Rücknahme 
des Antrags, Abgabe des Verfahrens 
13  Sozialberichte mit Haus- und Heimbesuchen – Vollmacht (Ablehnung der Betreuung, 
Vollmachterteilung), davon 10 Anträge bei der Behörde gestellt 
7 Anträge, Berichte, Rückgabe der Vollmacht und Umwandlung in Betreuung 
8 Berichte mit Heim- oder Krankenhausbesuch  
2 Vollmachtsüberwachungsbetreuungen mit Bericht bei der Betreuungsbehörde beantragt  
 
Bestellung von Betreuern und Betreuerinnen  
Im Jahr 2006 wurden 29 Betreuungsfälle an die ehrenamtlichen Betreuer und Betreuerinnen 
vermittelt, 179 Betreuungsfälle an die Familienangehörige und 75 an die Berufs-, Vereins- 
oder Behördenbetreuer.  
 
Beratung 
Es fanden 93 Einzellberatungen, 42 Betreuerberatungen umfangreicher Art und 32 Beratun-
gen für die Berufsbetreuer statt.  
 
Anhörungen 
Die Betreuungsbehörde Zweibrücken hat im Jahr 2006 an 59 Anhörungen beim Betreuungs-
gericht teilgenommen. Dabei ging es um die Betreuerbestellung, Aufhebung oder Ablehnung 
einer Betreuung sowie um die Vollmachtserteilung.  
 
Vorsorgevollmachten, Patienten- und Betreuungsverfügungen 
96 Informationen für Bürger und Bürgerinnen. Ausgabe von Infomaterial und Vordrucken, 
teilweise mit Hausbesuchen 
50 Beratungen von Bevollmächtigten 
3 Überprüfungen von Vollmachten 
2 Stellungnahmen zu Vollmachten 
139 Beglaubigungen von Vollmachten, davon 86 Haus-, Heim- und Krankenhausbesuche 
36 Informationen über Patientenverfügungen 
 
Teilnahmen an Tagungen und Gesprächskreisen 
1 Gesprächskreis mit dem Betreuungsverein und 1 Treffen der Berufsbetreuer 
1 Tagung der überörtlichen Arbeitsgemeinschaft in Mainz (2-tägig) 
1 Fortbildung bei der überörtlichen Arbeitsgemeinschaft in Mainz 
2 Arbeitskreise der örtlichen Betreuungsbehörde 
1 Gesprächskreis mit Polizei, Vollzugsdienst, Gesundheitsamt und Betreuungsgericht 
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Im Jahr 2006 haben sich die Anzahl der Betreuungen sowie die Anzahl der sonstigen Aufga-
ben der Betreuungsbehörde gegenüber dem Jahr 2005 erhöht.  
Auch in diesem Jahr haben die Mitarbeiter der örtlichen Betreuungsbehörde schwierige 
Betreuungen selbst übernommen. Die Anfangsbetreuungen wurden soweit geführt, bis alles 
geregelt war, um die Betreuungen an ehrenamtliche Personen oder auch an Berufsbetreuer 
abgeben zu können.  
 
Im Jahr 2005 konnte die Betreuungsbehörde erstmals Vorsorgevollmachten beglaubigen. 
Waren es im Jahr 2005 nur 41 Personen, die davon Gebrauch machten, hat sich deren An-
zahl im Jahr 2006 auf 139 erhöht.  
Die Beratung von Bevollmächtigten ist gegenüber dem Vorjahr gleich geblieben. 
 
Die Arbeit im Netzwerk hat sich dahingehend gelohnt, dass eine hervorragende Zusammen-
arbeit zwischen den Institutionen entstanden ist. 
 
Durchführung einer Veranstaltung zu freiheitsentziehenden Maßnahmen  
Die Betreuungsbehörde Zweibrücken hat am 7. Mai 2008 eine Veranstaltung zum Thema 
„Freiheitsentziehende Maßnahmen in Heimen“ organisiert und durchgeführt. Bei der Sitzung 
ging es um den Überblick über die rechtliche Situation bei freiheitsentziehenden Maßnahmen 
sowie über die Praxis in den Heimen.  
An der Veranstaltung haben 48 Personen teilgenommen.  
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4. BETREUUNGSGERICHTE 
 
In Rheinland-Pfalz gibt es 46 Betreuungsgerichte, bei denen die Betreuungssachen  bearbei-
tet werden. Eine rechtliche Betreuung kann nur durch einen Gerichtsbeschluss errichtet, ge-
ändert  oder aufgehoben werden.  
Ansprechpartner bei den Gerichten sind die Richter bzw. Richterinnen oder Rechtspfleger 
bzw. Rechtspflegerinnen. Sie sind zuständig für das Verfahren zur Betreuerbestellung, Er-
weiterung oder Einschränkung der Aufgaben innerhalb der Betreuung. Sie überprüfen, ob 
eine Betreuung notwendig ist und wer zum Betreuer bestellt wird.  
Die Betreuungsgerichte sind Erst- und Wiederholungsinstanz im Betreuungsverfahren.  
 
Statistik 
 
Tabelle 2: Zusammenstellung der Bundesergebnisse 
 
 2006 2007 

 
Erstbestellung der Betreu-
ung 

 
222.843 

 
224.432 

 
Aufhebung 

 
27.326 

 
28.819 

 
Erweiterung 

 
51.060 

 
52.368 

 
Einschränkung 

 
14.135 

 
15.212 

 
Betreuung durch: 
 
Familienangehörige 

 
142.468 

 
143.750 

Sonstige ehrenamtliche  
Betreuer 

 
13.418 

 
12.650 

Rechtsanwälte als Berufs-
betreuer 

 
9.844 

 
10.313 

Sonstige Berufsbetreuer 
(gewerbliche) 

 
50.206 

 
51.240 

 
Vereinsbetreuer 

 
12.725 

 
12.445 

 
Behördenbetreuer 

 
547 

 
630 

 
Quelle: nach Horst Deinert 2008  
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4.1 Betreuungsrecht in der Praxis aus der Sicht eines Richters 
 
Aufgaben 
Das Betreuungsrecht regelt, wie und in welchem Umfang für eine hilfsbedürftige Person ein 
Betreuer oder eine Betreuerin bestellt wird. Der Gesetzgeber hat den Betreuungsgerichten, 
den Betreuungsbehörden und den Betreuungsvereinen dabei unterschiedliche Aufgaben 
zugewiesen: 
Die Betreuungsgerichte sind im Wesentlichen zuständig, Betreuer oder Betreuerinnen aus-
zuwählen und zu bestellen, zu überwachen und ggf. zu entlassen, Betreuungen in regelmä-
ßigen Abständen auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen und in besonders wichtigen Angele-
genheiten das Handeln zu genehmigen. 
 
Das gerichtliche Verfahren 
Erhält das Betreuungsgericht die Anregung, eine Betreuung einzurichten, so leitet es das 
Betreuungsverfahren ein und beauftragt im Regelfall einen Sachverständigen mit der Erstel-
lung eines Gutachtens zur Feststellung der Betreuungsbedürftigkeit aus fachärztlicher Sicht. 
Das Gutachten liefert dem Richter oder der Richterin Erkenntnisse darüber, ob der Betroffe-
ne krankheitsbedingt zur Besorgung eigener Angelegenheiten nicht in der Lage ist. 
 
Daneben steht es dem Gericht frei, ob es die Betreuungsbehörde mit weiteren Sachverhalts-
ermittlungen beauftragen will. Die Betreuungsbehörde kann der Richterin oder dem Richter 
über die Feststellung, ob der Betroffene konkret zur Besorgung eigener Angelegenheiten 
fähig ist, Kenntnisse darüber verschaffen, welche Vorkehrungen der Betroffene selbst getrof-
fen hat oder welche Hilfen außerhalb der Betreuung bestehen.  
 
Der Betroffene wird vom Betreuungsgericht über den Verlauf des Verfahrens unterrichtet und 
wenn es zur Wahrnehmung der Interessen des Betroffenen erforderlich ist, bestellt ihm das 
Gericht einen Verfahrenspfleger. Er soll den Betroffenen im Verfahren unterstützen und 
kann, neben dem Betroffenen, selbst Anträge stellen und Rechtsmittel einlegen.  
 
Das Gericht muss vor einer Entscheidung in Betreuungssachen den Betroffenen persönlich 
anhören und sich einen unmittelbaren Eindruck von ihm verschaffen. Dadurch soll sicherge-
stellt werden, dass sich der Richter oder die Richterin hinreichend über die Persönlichkeit 
des Betroffenen informiert. Auf Wunsch des Betroffenen kann eine Person des Vertrauens 
an dem Gespräch, in dem unter anderem das ärztliche Gutachten, die Person des Betreuers 
und dessen etwaiger Aufgabenbereich erörtert werden, teilnehmen. Die Betreuung stellt eine 
wichtige Hilfe für die Betroffenen dar. Sie kann von ihnen aber auch als Eingriff empfunden 
werden, zumal wenn sie mit der Bestellung nicht einverstanden sind. Gegen den Willen des 
Betroffenen, wenn er diesen frei bilden kann, darf ein Betreuer nicht bestellt werden. 
 
Die Entscheidung des Gerichts ist dem Betroffenen, dem Betreuer, dem Verfahrenspfleger 
und der Betreuungsbehörde bekannt zu geben. Welches Rechtsmittel im Einzelfall in Be-
tracht kommt, wo und auf welche Weise es einzulegen ist, ergibt sich aus der Rechtsmittel-
belehrung, die das Gericht seiner Entscheidung beifügt. 
 
Das beschriebene Verfahren, das eine umfassende Ermittlungstätigkeit des Gerichts erfor-
dert, nimmt gewisse Zeit in Anspruch. Häufig muss jedoch sehr rasch gehandelt werden. 
Dann kann das Gericht in einem vereinfachten Verfahren durch einstweilige Anordnung ei-
nen vorläufigen Betreuer oder eine Betreuerin bestellen. In besonders eiligen Fällen kann 
das Gericht anstelle eines Betreuers oder einer Betreuerin, solange dieser noch nicht bestellt 
sind oder wenn sie ihre Pflichten nicht erfüllen können, selbst die notwendigen Maßnahmen 
treffen. 



 - 29 -  

Informationsmaterialien 
Das Justizministerium in Rheinland-Pfalz hat Informationsbroschüren zum Thema Betreu-
ungsrecht herausgegeben. Die Broschüren sollen Auskunft über folgende Themen erteilen: 
 

■ Betreuungsrecht 
■ Wer hilft mir, wenn...(Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfü-

gung) 
■ Musterformularsammlung für ehrenamtliche Betreuer 

 
Diese Broschüren können schriftlich beim rheinland-pfälzischem Justizministerium, Broschü-
renstelle, Ernst-Ludwig-Str. 3, Mainz angefordert werden. Bitte fügen Sie einen adressierten 
und frankierten Rückumschlag bei. Sie sind auch kostenlos bei allen Betreuungsgerichten 
des Landes Rheinland-Pfalz erhältlich sowie über das Internet unter http://www.justiz.rlp.de 
abrufbar. 
 

 
 
Jörg Staatsmann, Richter am Betreuungsgericht Montabaur 
 
 
 
4.2 Betreuungsrecht in der Praxis aus der Sicht einer Rechtspflegerin 
 
Rechtspfleger treffen als selbständiges Organ der Rechtspflege in eigener Verantwortung 
gerichtliche Entscheidungen, sind in der Sache unabhängig und nicht an Weisungen gebun-
den, sondern nur dem Gesetz unterworfen.  
Sie treffen in Betreuungssachen wie in vielen anderen Bereichen der Gerichtsbarkeit Ent-
scheidungen von erheblicher rechtlicher Schwierigkeit und von großer wirtschaftlicher Trag-
weite. 

Gesetzestechnisch erfolgt die Aufteilung der funktionellen Zuständigkeiten durch die Über-
tragung der Betreuungssachen auf den Rechtspfleger in § 3 Nr. 2 a RpflG, vorbehaltlich der 
dem Richter in § 14 Abs. 1 Nr. 4 RpflG ausdrücklich zugewiesenen Aufgaben.  

Gem. §§ 1908 i, 1837 BGB soll das Betreuungsgericht die Betreuer beraten, an der Einfüh-
rung in ihre Aufgaben mitwirken (Abs. 1) sowie über die gesamte Tätigkeit  des Betreuers die 
Aufsicht führen, was sowohl die Prüfung der Rechnungslegung als auch die Aufsicht im Be-
reich der Personensorge beinhaltet und es soll gegen Pflichtwidrigkeiten durch geeignete 
Gebote und Verbote einschreiten (Abs. 2) bis hin zur Festsetzung von Zwangsgeld zur Be-
folgung seiner Anordnungen (Abs. 3). 
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Weiterhin ist der Rechtspfleger zuständig für: 

■ die Erteilung der Betreuungsgerichtlichen Genehmigung zur Beendigung eines Miet-
verhältnisses des Betreuten über Wohnraum und über die Genehmigung von Miet- 
und Pachtverträgen, § 1907 BGB.  
Mit der Erteilung einer solchen Genehmigung wird einschneidend in die Rechte des 
Betroffenen eingegriffen. Der Betroffene verliert unter Umständen seinen langjähri-
gen, durch Art. 13 Abs. 1 GG verfassungsrechtlich besonders geschützten Lebens-
mittelpunkt, was auch im Verfahren zur Erteilung der Betreuungsgerichtlichen Ge-
nehmigung beim Verkauf der eigengenutzten Wohnung, des eigengenutzten Hauses, 
bei der Aufgabe von Wohnrechten gem. § 1092 BGB, Wohnungsrechten nach § 1093 
BGB oder gar Altenteilen der Fall ist. Es steht hier das Selbstbestimmungsrecht eines 
Menschen auf Bestimmung seines Wohnsitzes gegen das objektive Wohl des schö-
nen Heimplatzes mit Rundumversorgung und Pflege.  

In diesem Verfahren ist der Betroffene anzuhören, unter Umständen ist ihm gem.      
§ 67 FGG ein Verfahrenspfleger zur Wahrnehmung seiner Interessen zu bestellen, im 
Rahmen des § 12 FGG können Pflegegutachten angefordert, Ortstermine abgehalten 
oder auch Zeugen angehört werden. In der Entscheidung wird aufgrund der Beweis-
würdigung festgestellt, ob der natürliche Wille des Betroffenen zu berücksichtigen ist 
oder ob die konkrete Lebensform so erhebliche Gefahren mit sich bringt, dass sie nur 
durch einen Heimaufenthalt vermieden werden können.  

■ die Aufsicht über die Vermögenssorge sowie die Erteilung der Betreuungsgerichtli-
chen Genehmigungen im Bereich der Vermögenssorge. 
Die §§ 1806 ff. BGB legen fest, dass das Geld des Betroffenen verzinslich anzulegen 
ist und welche Anlageformen grundsätzlich als „mündelsicher“ zur Verfügung stehen.  

Die juristische Ausgangsbasis kann als veraltet betrachtet werden. In der Praxis wird 
daher heute vielfach um eine „andersartige Anlage“ gem. § 1811 BGB nachgesucht. 
Die Erlaubnis zu der andersartigen Anlage soll nur verweigert werden, wenn die be-
absichtigte Art der Anlegung nach der Lage des Falls den Grundsätzen einer ord-
nungsgemäßen Vermögensverwaltung zuwiderlaufen würde. Der Betreuer ist für den 
konkreten Anlagevorschlag verantwortlich, der Rechtspfleger hat verantwortlich zu 
prüfen, ob der Betreuer seinen Ermessensspielraum überschreitet.  

Für die Würdigung der jeweils in Aussicht genommenen Kapitalanlage kommt es 
nicht nur auf die Kriterien der Sicherheit (Substanzerhaltung) und Verzinsung (Ertrag, 
Wertsteigerung) an, sondern auch auf Wartung (Verwaltungskosten) und Liquidität. 
Auch sind die Lebensverhältnisse des Betroffenen zu berücksichtigen. 

■ die Bestellung eines sog. Kontrollbetreuers gem. § 1896 Abs. 3 BGB, d.h. für Betreu-
ungen  

■ die Betreuerentlassung und Bestellung einer gleich geeigneten Person auf Vorschlag 
des Betroffenen gem. § 1908 b Abs. 3 BGB  

■ die Entlassung des Vereins- bzw. Behördenbetreuers auf Antrag des Vereins, Bestel-
lung des neuen Betreuers und für die Entscheidung, dass der Vereins-
Behördenbetreuer die Betreuung künftig als Privatperson weiterführt, § 1908 b Abs. 4 
BGB 

■ die Verrichtungen nach Maßgabe der § 56 g FGG, 1908 i Abs. 1, 1835 ff, 1908 e, 
1908 h BGB, also sämtliche Verrichtungen im Zusammenhang mit Vergütung, Auf-
wendungsersatz und Aufwandsentschädigung für den Betreuer und Verfahrenspfle-
ger einschließlich der Prüfung und Entscheidung über Regresse gem. § 1836 e BGB 
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Zum 01. Januar 2009 wurde durch Land Rheinland-Pfalz von der so genannten „Öffnungs-
klausel“ Gebrauch gemacht: Dem Rechtspfleger werden damit weitere richterliche Verfahren 
übertragen. Der Rechtspfleger entscheidet damit über die Bestellung von weiteren Betreu-
ern, auch von Ersatz- und Ergänzungsbetreuern. Er trifft die Entscheidung über die Entlas-
sung des Betreuers sowie dessen Neubestellung. 

Die Aufgaben des Rechtspflegers in Betreuungssachen sind vielfältig und interessant. Neben 
genauesten Kenntnissen des materiellen Rechts und des Verfahrensrechts braucht er auch 
spezielle Kenntnisse wirtschaftlicher Zusammenhänge, der Funktionsweise des Finanz-
markts sowie Verhandlungsgeschick, Kontaktfreudigkeit, lebenspraktische Kenntnisse und 
Fähigkeiten, Einfühlungsvermögen, Entscheidungsfreudigkeit und auch eine gewisse „Ro-
bustheit“ – nämlich eine Belastbarkeit in tatsächlicher aber auch in psychischer Hinsicht. 

 

 

 

Elke Ludig, Rechtspflegerin am Betreuungsgericht Trier 
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5. BERUFSBETREUER UND BERUFSBETREUERINNEN 
 
Rund ¾ aller Betreuungen werden ehrenamtlich geführt. Das restliche Viertel (ca. 15.000 
Betreuungen) wird berufsmäßig von Vereins- oder Berufsbetreuern geführt. Berufsbetreuer 
sind freiberuflich tätig oder bei Betreuungsvereinen angestellt.  
Berufsbetreuer sind gewerblich selbstständig tätig oder bei Betreuungsvereinen angestellt. 
Betreuer müssen dafür geeignet sein, die Angelegenheiten eines Klienten in den vom 
Betreuungsgericht bestimmten Aufgabenkreisen rechtlich zu besorgen und dabei im notwen-
digen Umfang auch den persönlichen Kontakt zum Klienten zu halten (§ 1897 Abs.1 BGB).  
 
Sinnvoll ist eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Studium, in denen Tätigkeiten 
erlernt werden, die bei einer Betreuung nutzbar gemacht werden können. Rund 42% der 
Berufsbetreuer sind Diplom Sozialarbeiter oder Diplom Sozialpädagogen. Die zweite große 
Berufsgruppe kommt mit ca. 21% aus den Rehen der Bankkaufleute, Betriebswirte und ähn-
licher Ausbildungen. Ebenso nutzbar sind zum Beispiel aber auch die Kenntnisse folgender 
Berufsgruppen: 
 
■ Diplompsychologen, Ärzte, Theologen 
■ Juristen, Steuerberater 
■ Verwaltungsangestellter und –beamte 
■ Erzieher, Altenpfleger, Krankenpfleger 

 
Dabei sollten die persönlichen Kenntnisse des materiellen und formellen Betreuungsrechts 
sowie die Erfahrungen im Umgang mit seelisch kranken, behinderten und alten hilfsbedürfti-
gen Menschen berücksichtigt werden.  
 
Die Tätigkeit eines Betreuers erfordert eine wertschätzende Grundhaltung und ein humanis-
tisches Menschenbild. Selbstverständlich sollte Respekt vor anderen Lebensentwürfen sein, 
da ein Betreuer die Angelegenheiten im Sinne der betreuten Person regeln soll.  
Insbesondere schwierige Betreuungen, die ehrenamtliche Betreuer und Betreuerinnen über-
fordern könnten, werden von qualifizierten Berufsbetreuern übernommen. In diesem Zu-
sammenhang sind auch Konflikte zu erwähnen, die sich aus dem verwandtschaftlichen Ver-
hältnis ergeben können und die gerade dagegen sprechen, einen nahen Angehörigen zum 
Betreuer zu bestellen. Es kann z. B. erforderlich sein, Interessen des Betreuten gegen seine 
eigene Familie durchzusetzen, möglicherweise haben Angehörige ein Eigeninteresse daran, 
das Vermögen des Betreuten zum Zwecke der späteren Erbschaft zusammenzuhalten, was 
wiederum den Wunsch des Betreuten nach einer angemessenen Lebensführung beeinträch-
tigen kann. Auch hier kann es angebracht sein, einen Betreuer, der nicht zur Familie der be-
treuten Person gehört, zu bestellen.  

Berufsbetreuer erhalten für Ihre Tätigkeit vom Betreuungsgericht eine Vergütung, die seit der 
Gesetzreform am 1. Juli 2005 pauschal gewährt wird.  

Folgende Themen haben die Berufsbetreuer und Berufsbetreuerinnen in Rheinland-Pfalz in 
der letzten Zeit besonders beschäftigt: 

■ Berufsbild und Qualität in der Berufsbetreuung 

■ Gewerbliche und freiberufliche Berufsbetreuer BVerwG 6 B 2.08 mit Urteil vom 11 
03.2008 (Betreuer- und Gewerbeanmeldung)  

■ BFH Urteil (AZ: IV R 26/03) berufsmäßige Betreuer sind Gewerbetragende 
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■ Betreuung als Teil der sozialen Systeme  

■ Betreuung als Unterstützungsdienstleistung im Sozial- und Gesundheitssystem 

■ Persönliches Budget und rechtliche Betreuung / Vermeidung freiheitsentziehender 
Maßnahmen  

■ Haftungsfragen (Eigenhaftung, Bürgschaften, Pflichtverletzungen)  

■ Beziehungs- und Kommunikationsgestaltung  

■ Konfiktmanagement im Betreuungssystem 

 

Um auskömmlich arbeiten zu können muss ein selbständiger Berufsbetreuer ca. 50 Betreu-
ungen führen. 
Um der anspruchsvollen Tätigkeit gerecht zu werden, haben viele Betreuer sich in Gemein-
schaftsbüros zusammengeschlossen und besuchen regelmäßige Fortbildungen. In den letz-
ten Jahren haben sich berufsständische Interessenvertretungen gebildet. Die Betreuer ver-
suchen hier gemeinsam durch Fachschulungen, Kontakten zu Politik und Öffentlichkeit und 
freiwilliger Erarbeitung und Einhaltung von Qualitätsstandards ihre Arbeit professionell und 
gut zu gestalten.  
 
 

 
 
Heike Schultz, Berufsbetreuerin, Koblenz 
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6. ÜBERÖRTLICHE INITIATIVEN 

 
Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung als überörtliche Betreuungsbehörde ist 
zuständig für die Anerkennung, Förderung und fachliche Beratung von Betreuungsvereinen 
und die Einrichtung der überörtlichen Arbeitsgemeinschaft nach §2 Abs. 2 des AG BtG 
Rheinland-Pfalz.  
Die überörtliche Betreuungsbehörde nimmt folgende Aufgaben wahr: 
 

■ Staatliche Anerkennung und Förderung der Betreuungsvereine 
Wie oben genannt, gibt es in Rheinland-Pfalz 115 staatlich anerkannte Betreuungs-
vereine, von denen 106 finanziell gefördert werden. Die Förderung der Vereine steht 
im Mittelpunkt der Arbeit bei der überörtlichen Betreuungsbehörde.  

 
■ Einrichtung einer Landesarbeitsgemeinschaft  

§1 Abs. 2 und §2 Abs. 2 des Landesausführungsgesetzes zum Betreuungsgesetz 
schreiben die Einrichtung einer Landesarbeitsgemeinschaft zum Betreuungsgesetz 
vor, um eine verbesserte Koordination und Förderung aller Betreuungsangelegenhei-
ten auf Landesebene zu gewährleisten.  
Die überörtliche Betreuungsbehörde übernimmt hierbei die Aufgabe der Organisation, 
Leitung und Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft. 
 

■ Die überörtliche Betreuungsbehörde versteht sich auch als Motor der Reform 
und als Ansprechpartner und Informationsdrehscheibe für alle Beteiligten am 
Betreuungsgeschehen in Rheinland-Pfalz – gemäß dem Betreuungsbehördengesetz. 

 
■ Unterstützung der 36 örtlichen Betreuungsbehörden bei ihren Aufgaben 

Die örtlichen Betreuungsbehörden werden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben (gemäß § 
5 Betreuungsbehördengesetz), etwa der Beratung, Unterstützung und Einführung eh-
renamtlicher Betreuer und Betreuerinnen unterstützt. 
 

■ Veranstaltung von Fachtagungen, Fortbildungen und Erfahrungsaustausche 
auf Landesebene 
In regelmäßigen Abständen bietet die überörtliche Betreuungsbehörde den am 
Betreuungsprozess beteiligten Gruppen die Möglichkeit zu Information und Aus-
tausch im Rahmen zentraler Veranstaltungen.  

 
In Zusammenarbeit mit den Betreuungsvereinen, den örtlichen Betreuungsbehörden und den 
Betreuungsgerichten sorgt die überörtliche Betreuungsbehörde dafür, dass im Land eine 
ausreichende Anzahl von Betreuern und Betreuerinnen zur Verfügung steht.  
 
 
6.1 Landesweite Austausche 
 
Die überörtliche Betreuungsbehörde bietet den Netzwerkpartnern eine Reihe von Gelegen-
heiten und Möglichkeiten zum Austausch von Wissen und Erfahrungen. Im Rahmen von 
Fachtagungen, Fortbildungen, Veranstaltungen etc. erhalten alle Beteiligten die Möglichkeit, 
Informationen auszutauschen, Sachfragen zu erörtern, Ziele und Strategien zu erarbeiten 
und Kontakte zu knüpfen. Dabei wird auch besonderen Wert darauf gelegt, diese Kontakte 
berufsgruppenübergreifend zu gewährleisten, da nur durch regelmäßige Interaktion und eine 
kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen den Partnern eine erfolgreiche Netzwerkarbeit 
möglich ist. Diese wiederum trägt im Sinne der zu Betreuenden zu einer Produktivitätssteige-
rung und zur Qualitätssicherung bei, die nur durch Kooperation und Aufgabenabstimmung zu 
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gewährleisten ist. Die Pflege des Netzwerks steht daher im Vordergrund der Arbeit der über-
örtlichen Betreuungsbehörde. 
Die überörtliche Betreuungsbehörde Rheinland-Pfalz bietet jährlich landesweite  Fortbildun-
gen und Fachtagungen für alle am Betreuungsrechts beteiligten Gruppen  an, die thematisch 
von den Entwicklungen rund um das Betreuungsrecht geprägt sind.  
Die zweitägige Fortbildung im Erbacher Hof, die immer im Frühjahr stattfindet, wendet sich 
an alle Gruppen der Beteiligten, da es meistens um allgemeine Bereiche des Betreuungs-
rechts geht.  Diese Fortbildung soll den Informationsaustausch innerhalb aller Beteiligten 
(Mitarbeiter der Betreuungsvereine, Richter, Rechtspfleger, Berufsbetreuer und Behörden-
vertreter) verbessern, aber auch den Erfahrungsaustausch zwischen diesen Gruppen ermög-
lichen. Zugleich bietet sich hier die Möglichkeit, über gesetzliche Grundlagen, politische und 
gesellschaftliche Entwicklungen sowie praktische Probleme zu informieren.  
Diese Veranstaltungen, in denen als Programmrahmen Referate und Praxisberichte vorge-
tragen werden, dienen also in erster Linie dem Austausch und der Diskussion unter den Be-
suchern bzw. Netzwerkpartnern.  
Entsprechend wird  Wert auf große Pausen gelegt, bei denen sich die Beteiligten bei Kaffee 
und Tee näher kennenlernen können, Kontakte intensivieren und Erfahrungen austauschen 
können.  
 
Der Bedarf ist groß – die Zahl der Teilnehmer im Jahr 2008 lag bei ca. 270. Für die jenigen, 
die einen weiten Weg haben und lange reisen müssen, gibt es die Möglichkeit in einem Hotel 
zu übernachten. Die Zimmer werden frühzeitig von der überörtlichen Betreuungsbehörde 
gebucht. 
Das Fortbildungsprogramm 2008 zum Thema „Die rechtliche Betreuung in Alltag und Praxis“ 
wird als Anhang (siehe Anlage 1) dem Bericht beigelegt.  
 
Im Gegensatz zu den Fortbildungen, die für alle am Betreuungsprozess Beteiligten offen 
stehen, also das gesamte Netzwerk Betreuungswesen ansprechen, werden die Fachtagun-
gen nach Berufsgruppen untergliedert und mit den verschiedensten Themenschwerpunkten 
bestückt. Jedes Jahr veranstaltet die überörtliche Betreuungsbehörde an vier Tagen nach-
einander landesweite Veranstaltungen für die unterschiedlichen Gruppen - die Betreuungs-
vereine, die örtlichen Betreuungsbehörden, die Betreuungsgerichte sowie Berufsbetreuer 
und Berufsbetreuerinnen.  
 
Die Zahl der Teilnehmer im Jahr 2007:  
 
Fachtagung für die Betreuungsvereine – 170 Teilnehmer 
Fachtagung für die Betreuungsbehörden – 52 Teilnehmer 
Fachtagung für die Betreuungsgerichte – 44 Teilnehmer 
Fachtagung für die Berufsbetreuer – 120 Teilnehmer 
 
Ein solcher regionaler und überregionaler Austausch im Rahmen der Qualitätssicherung ist 
wichtig, um das jeweilige Fach- und Netzwerkwissen auf dem jeweils neuesten Stand zu 
halten. Die Fachtagungen der überörtlichen Betreuungsbehörde bieten den idealen Rahmen, 
um Gruppeninteraktion zu ermöglichen und somit das Netzwerk zu pflegen, über dessen 
Kanäle wiederum Informationen schnelle Verbreitung finden.  
 
Als Beispiel werden zwei Fachtagungsprogramme 2007 für die Betreuungsgerichte und die  
Betreuungsbehörden diesem Bericht auch beigelegt (siehe Anlage 2 und 3).  
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6.2  Landesarbeitsgemeinschaft für Betreuungsangelegenheiten 
      (LAG BtG Rheinland-Pfalz) 
 
Rheinland-Pfalz hält inzwischen ein flächendeckendes Netz an Betreuungsvereinen (115 
anerkannte), Betreuungsbehörden (36) und Betreuungsgerichten (46) vor,  es ist aber von 
großer Bedeutung, die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Kooperationspartnern wei-
terhin zu ermöglichen, zu fördern und eine hinlängliche Vernetzung der Angebote zu errei-
chen.  
 
Ein wichtiges Instrument zur Förderung und Koordinierung der Zusammenarbeit aller mit 
Betreuungsangelegenheiten befassten Stellen und Personen im Land Rheinland-Pfalz stellt 
die Landesarbeitsgemeinschaft für Betreuungsangelegenheiten (LAG BtG) dar. Diese beim 
Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung als überörtliche Betreuungsbehörde ange-
siedelte überörtliche Institution ist ebenso wie die örtlichen Arbeitsgemeinschaften gesetzlich 
vorgeschrieben. „Die überörtliche Betreuungsbehörde richtet zur Förderung der Zusammen-
arbeit in Betreuungsangelegenheiten auf überörtlicher Ebene eine Arbeitsgemeinschaft ein, 
in der die mit der  Betreuung Volljähriger befassten Organisationen, Behörden, insbesondere 
die örtlichen Betreuungsbehörden und Gerichte sowie Betreuer und Betreuerinnen vertreten 
sind“ (§2 Abs. 2 AG BtG).  
 
Die LAG BtG besteht in ihrer paritätisch besetzen und interdisziplinären Zusammensetzung 
seit 1993. Als ihre Aufgaben lassen sich verschiedene Punkte herausgreifen:  
 

■ Veranlassung der Initiativen zur Entwicklung des Betreuungswesens 
■ Unterstützung des Betreuungswesens in Rheinland-Pfalz 
■ Förderung der Zusammenarbeit aller Beteiligten 
■ Erarbeitung der Grundsatzaussagen (Empfehlungen) 
■ Öffentlichkeitsarbeit und Qualitätsmanagement 

 
Die LAG BtG setzt sich aus Vertretern der Betreuungsvereine, Vertretern der örtlichen und 
überörtlichen Betreuungsbehörden, aus Richtern und Rechtspfleger als Vertreter der Justiz, 
aus einem Vertreter des Gesundheitsamtes, einem Vertreter aus Forschung und Lehre und 
einem selbständigen Berufsbetreuer zusammen. Die Sitzungen der LAG BtG finden zweimal 
im Jahr statt.  
 
In einer vom großen Engagement der Teilnehmer geprägten Arbeitsatmosphäre werden 
Fragen und Probleme diskutiert, die für die Betreuungsangelegenheiten relevant sind. Dar-
über hinaus werden innerhalb der LAG Arbeitsgemeinschaften gegründet, die sich unabhän-
gig zu den LAG Sitzungen zwei Mal im Jahr treffen und grundsätzliche Aussagen erarbeiten. 
Zurzeit existieren vier Arbeitsgemeinschaften: 
 

■ AG „Kommunikation zwischen Betreuungsvereinen und Betreuungsbehörden“ 
Die AG beschäftigt sich mit der Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Betreu-
ungsbehörden und Betreuungsvereinen in den örtlichen Arbeitsgemeinschaften 
 

■ AG „Strukturreform“ 
Die AG beschäftigt sich damit, wie die Struktur im Betreuungswesen verbessert und 
effizient strukturiert werden kann. Dabei soll insbesondere die Rolle der Betreuungs-
behörden neu bedacht werden.  
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■ Ausschuss zwischen der Landesarbeitsgemeinschaft für Betreuungsa-

ngelegenheiten Rheinland-Pfalz (LAG BtG) und der Arbeitsgemeinschaft § 20 
Heimgesetz (AG § 20 HeimG) 
Der Ausschuss beschäftigt sich damit, wie die Zusammenarbeit zwischen den unter-
schiedlichsten Beteiligten beider AG’s verbessert werden kann. Es geht dabei auch 
um die Entwicklung von qualitätssichernden Maßnahmen. 
 

■ AG „Informationsbroschüren für Migranten und Migrantinnen“ 
Die Arbeitsgemeinschaft entwickelt eine Informationsbroschüre zum Betreuungsrecht 
für Migranten und Migrantinnen. 

 
Die LAG BtG hat durch die Verabschiedung von Empfehlungen die Entwicklung des Betreu-
ungsrechtes in Rheinland-Pfalz positiv beeinflusst.  
 
Unterschiedliche Bereiche der LAG BtG nehmen Einfluss auf das Betreuungswesen. Neben 
Empfehlungen nach außen, finden während den Sitzungen zu vielen Themen zwischen den 
verschiedenen Berufsgruppen intensive Austausche statt, die dazu beitragen, dass eine ge-
meinsame Kommunikationsstruktur und eine erfolgreiche Koordination unter den verschie-
denen Trägern des Betreuungsrechts entsteht.  
 
 
6.3 Broschüren „Betreuungsrecht für Migranten und Migrantinnen“ 
 
In Rheinland-Pfalz leben rund 700.000 Menschen mit Migrationshintergrund, das sind etwa 
17% der fast 4,1 Millionen Rheinland-Pfälzer. Etwa 490.000 Menschen davon, haben eine 
eigene Migrationserfahrung, sind also selbst nach Deutschland zugewandert. Das sind 12% 
der rheinland-pfälzischen Bevölkerung. (www.auslaender.rlp.de) 
Obwohl der Anteil der älteren Menschen über 65 Jahren bei den Menschen mit Migrations-
hintergrund erheblich niedriger ist als bei der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund (8% 
zu 23%), besteht immerhin ein großer Bedarf an einer Aufklärung über Betreuungsangele-
genheiten in Rheinland-Pfalz. Rechtliche Betreuung von Migranten zielt auf die Integration in 
die Subsysteme wie Arbeit, Wohnen und gesellschaftliche Teilhabe.  
 
In den meisten Herkunftsländern gibt es kein der rechtlichen Betreuung vergleichbares Hilfe-
system. Von daher haben Migranten keine oder nur wenige Kenntnisse über das Betreu-
ungsrecht in Deutschland. Außerdem haben viele der Migranten mangelnde Kenntnisse der 
deutschen Sprache und des deutschen Rechts- und Sozialsystems. Es gibt in Rheinland-
Pfalz keine geeigneten muttersprachlichen Grundinformationen zum Betreuungsrecht und zu 
Möglichkeiten der Vorsorge, die den betroffenen Menschen den Sinn der rechtlichen Betreu-
ung erklären könnten.  
Um dies zu verbessern, hat die LAG BtG, das Landesamt für Soziales, Jugend und Versor-
gung und insbesondere die Beauftragte für Migration und Integration, Maria Weber, die Initia-
tive ergriffen, eine Informationsbroschüre über das Betreuungsrecht in Rheinland-Pfalz für 
Migranten und Migrantinnen herauszugeben.  
Die Broschüre beinhaltet:  
 

■ Allgemeine Information zur rechtlichen Betreuung und Möglichkeiten zur Vorsorge 
■ Wann wird ein Betreuer oder eine Betreuerin bestellt? 
■ Drei Schritte zur rechtlichen Betreuung 
■ Aufgabenbereiche der Betreuer oder der Betreuerin 
■ Wer kommt als Betreuer oder Betreuerin in Frage? 
■ Wer trägt die Kosten? 
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Darüber hinaus soll diese Broschüre sowohl über die Betreuungsverfügung als auch über die 
Vorsorgevollmacht informieren. Die Broschüre „Rechtliche Betreuung für Migranten und 
Migrantinnen“ wird in den gängigen Muttersprachen bereit gestellt.  
 
Die Redaktion wurde von einer Arbeitsgemeinschaft der LAG BtG gebildet, die den Praxis-
bezug und den professionellen Anspruch sicher stellte.  
  
 

 
 
 
 
6.4 Landesweiter Ehrenamtstag  
 
In Rheinland-Pfalz sind mehr als eine Million Menschen ehrenamtlich tätig. Damit ist die 
zweithöchste Engagementquote im Landesvergleich erreicht. Die Bedeutung des Ehrenam-
tes findet sich als einvernehmliches Ziel einer Gesellschaft, in der die Bürger und Bürgerin-
nen im Rahmen ihrer Möglichkeiten für sich und andere Verantwortung wahrnehmen. Die 
Veranstaltung gilt als Dankestag an das Ehrenamt in Rheinland-Pfalz und feiert bereits sein 
fünfjähriges Jubiläum. 
 
Auf dem Ehrenamtstag werden über 100 Ehrenamtsprojekte aus dem gesamten Landesge-
biet Rheinland-Pfalz einem größeren Publikum präsentiert und die unterschiedlichsten Mög-
lichkeiten des bürgerschaftlichen Engagements in unserer Gesellschaft dargestellt.  
 
Das ehrenamtliche Engagement wird in vielfältiger Form gefördert und gefordert, unterstützt 
und gewünscht – auch durch die Arbeit der überörtlichen Betreuungsbehörde im Landesamt 
Mainz.  
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Durch das landesweite Betreuungsnetzwerk und die örtlichen Arbeitsgemeinschaften in 
Betreuungsangelegenheiten werden ehrenamtliche Betreuer und Betreuerinnen, die bereit 
sind die verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgabe einer Betreuung zu übernehmen, 
unterstützt. Ehrenamtliche Betreuer benötigen Beratung und Fortbildung. Für diese Unter-
stützung stehen in Rheinland-Pfalz insbesondere Betreuungsvereine sowie die örtlichen Ar-
beitsgemeinschaften in Betreuungsangelegenheiten zur Verfügung. Sie sind damit sehr 
wichtige Bausteine im Gesamtsystem des Betreuungswesens. Das Betreuungsrecht geht 
davon aus, dass die verschiedene Institutionen (Betreuungsgerichte, Bertreuungsbehörden, 
Betreuungsvereine) im Rahmen der 36 örtlichen Arbeitsgemeinschaften zusammenarbeiten 
und sich ergänzen. Das Landesamt als überörtliche Betreuungsbehörde und die Landesar-
beitsgemeinschaft für Betreuungsangelegenheiten (LAG BtG) fördert und fordert die kompe-
tente Hilfeleistung dieser Institutionen.  
 
Sowohl zum Ehrenamtstag 2007 in Mainz als auch zum Ehrenamtstag 2008 in Diez  präsen-
tierten Vertreter und Vertreterinnen aus örtlichen Arbeitsgemeinschaften für Betreuungsan-
gelegenheiten in allen Facetten ihre Aufgabe. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser 
regionalen Betreuungsnetzwerke zeigen sich als kompetente und freundliche Berater der 
Ehrenamtlichen. Mittels einer großen Infowand, die das Bemühen der sehr unterschiedlichen 
Beteiligten im Betreuungswesen um die Betreuten zeigte, wurde die Zusammenarbeit ganz 
beiläufig und gelungen dargestellt.  
 
 

     
 

Bild: Vertreter und Vertreterinnen der örtlichen Arbeitsgemeinschaft für Betreuungsangele-
genheiten beim Ehrenamtstag 2008 in Diez. 
 
Das Betreuungsnetzwerk Rheinland-Pfalz wurde bereits zum nächsten landesweiten Ehren-
amtstag eingeladen, der in der Stadt Oppenheim am 4. Oktober 2009 stattfinden wird.  
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7. AUSBLICK 
 
Heutzutage werden bundesweit ca. 1,3 Mio. Betreuungen geführt. Es gibt aber in Deutsch-
land allein ca. 1,2 Mio. mittelschwer und schwer demenzkranke Menschen. Der Vergleich 
dieser Zahlen bedeutet, dass die Zahl der betreuungsbedürftigen Menschen in Zukunft stei-
gen wird.  
Auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung wird die Zahl der Betreuungen 
steigen. So ist heute bereits jeder vierte Bundesbürger älter als 60 Jahre und schon im Jahre 
2030 wird es jeder Dritte sein. Für viele kann dies bedeuten, im letzten Abschnitt ihres Le-
bens auf die rechtliche Betreuung angewiesen zu sein.   
 
In Reinland-Pfalz wird ein zusätzlicher Bedarf von ca. 15.000 Betreuungen in den nächsten 
zehn Jahren vermutet. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, mehr Menschen für die Aufga-
be eines Betreuer oder einer Betreuerin zu gewinnen und sie dabei zu begleiten, zu unter-
stützen und fachlich zu beraten.  
 
Die Betreuungsvereine spielen dabei eine entscheidende Rolle. Sie sollen weiterhin ihr spe-
zielles Wirken sowohl in der Stärkung des Ehrenamtes bzw. in der Gewinnung, Fortbildung 
und Beratung von ehrenamtlichen Betreuern und Betreuerinnen als auch in der Information 
über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen sehen und sich für die notwendige 
Weiterentwicklung des Betreuungsrechts einsetzen. Die Betreuungsvereine bedürfen des-
wegen weiterhin einer sicheren, ausreichenden Finanzierung.  
 
Darüber hinaus gibt es eine Reihe von aufwändigen  Betreuungen, die von Berufsbetreuern 
und Berufsbetreuerinnen geführt werden müssen. Deshalb bedarf auch die Gruppe der Be-
rufsbetreuer und Betreuerinnen des fachlichen Austausches auf Landesebene.  
 
In Rheinland-Pfalz existiert inzwischen ein flächendeckendes Netz an Betreuungsvereinen, 
Betreuungsbehörden und Betreuungsgerichten, doch ist es nach wie vor von großer Bedeu-
tung, die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Beteiligten zu ermöglichen, zu fördern 
und eine gute Vernetzung zu erreichen. Hauptinstrumentarium der beteiligten Stellen sind 
die Arbeitsgemeinschaften zu Betreuungsangelegenheiten. 
 
Um das Betreuungsnetzwerk in Rheinland-Pfalz zu stärken und qualitativ auszubauen plant 
die Landesregierung das Ausführungsgesetz im Jahr 2009 zu ändern und dabei Qualitäts-
standards und Leistungsvereinbarungen für die Beteiligten zu konkretisieren. Eine Förderung 
von weiteren anerkannten Betreuungsvereinen soll nach Bedarfsgesichtspunkten erfolgen. 
Dieser Bedarf ist sowohl durch die örtliche als auch die überörtliche Betreuungsbehörde ge-
meinsam festzustellen; der Bedarf ist Fördervoraussetzung.  
 
Damit wird das Betreuungsnetzwerk Rheinland-Pfalz in seiner Struktur und in seiner Leis-
tungsfähigkeit zukunftsfähig erhalten und ausgebaut.  
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 Anlage 1 
Fortbildung 2008 

Netzwerk Betreuungsrecht Rheinland-Pfalz 
vom 7.- 8. April 2008, Mainz, Bildungszentrum Erbacher Hof, 

Eine Veranstaltung der überörtlichen Betreuungsbehörde (ÜÖBtB) und der LAG BtG 
Thema: Die Rechtliche Betreuung in Alltag und Praxis 

 

Montag, 7. April  20 
09:30  Grußworte    Dr. Heinz Georg Bamberger,  
        Minister der Justiz Rheinland-Pfalz 
       Werner Keggenhoff, Präsident des 
        Landesamtes für Soziales, Jugend und 
        Versorgung, (ÜÖBtB), Mainz 
 
10:00  Forschungs- und Begleitprojekt  Dr. Regine Köller, ISG - Institut für 
  zur Reform des BtG – Bericht zum Sozialforschung und Gesellschaftspolitik, 
  Stand der Entwicklung    Köln 
 
11:00  2. Betreuungsrechtsänderungsgesetz  Horst Deinert, Fachbuchautor BtG 
   - Auswirkungen auf die Vergütung Dipl. Soz. Arb. / Verwaltungswissenschaftler, 
   - Beglaubigung von Vollmachten  Moers 
  - Rechtssprechung   inkl. Nachfragen 

12:30 - 13:30  Mittagspause 
 
13:30  Alternativen zu Zwang und   Dr. med. Dyrk Zedlick, Chefarzt und  
   Freiheitsbeschränkung im   Mitglied des Vorstandes der  
   Personenbezogenen Ansatz aus   Aktion Psychisch Kranker 
   klinisch-psychiatrischer Sicht  KKH Rudolf Virchow Glauchau gGmbH 
 
15:00   Lebensqualität vs Sicherheit für   Christine Riesner, MScN, Pflegewissenschaftl. 

Menschen mit Demenz – zur Vermeidung Dialogzentrum Demenz, Universität ten/Herdecke 
   herausfordernder Verhaltensweisen und 
   Freiheitsentzug 
 

Dienstag 8. April 2008  
09:30  Belange behinderter Menschen:  Ottmar Miles-Paul, MASGFF,  
  Teil haben - Gleich stellen -   Beauftragter für Belange behinderter 
   Selbstbestimmen   Menschen in Rheinland-Pfalz, Mainz 
 
10:00  Rechtliche Betreuung von Migrantinnen Ali Türk, Dipl. Sozialwissenschaftler,  
  und Migranten: Strategien und   Institut für transkulturelle Betreuungen e.V.  
   transkulturelle Ansätze   (Betreuungsverein), Hannover 
        inkl. Nachfragen 
 
11:00  „Erste Hilfe wenn das Sozialamt kommt!“ Rudolf Assion, Rechtsanwalt, Präsident 
   -Durchsetzung und Verhinderung    des LVBB e.V., Mitglied der LAG BtG  
  von Unterhaltsansprüchen der     Rheinland-Pfalz, Mainz 
   Betreuten gegenüber Angehörigen  inkl. Nachfragen 

12:30 - 13:30 Mittagspause 
 

13:30  „Freiheitsentziehende Maßnahmen Prof. Dr. med. Doris Bredthauer,  
   sind vermeidbar“   Fachschule Frankfurt 
   Aktuelle Forschungserkenntnisse als   - University of Applied Sciences -  
   Wegbereiter für unsere eigene Zukunft inkl. Nachfragen 
 
15:00  Podiumsdiskussion:    Hans Peter Ehses, LSJV, Moderation 
   „ Erwartungen an Betreuer oder   Jörg Staatsmann, Richter am AG Montabaur 
   Betreuerinnen bei freiheitsentziehenden Georg Antoni, Richter am AG Landau 
   Maßnahmen“    Heike Schultz, Berufsbetreuerin, Koblenz 
        Stephan Moser, BtV des SKFM Ludwigshafen 
        Nadine Pepe, LSJV Heimaufsicht, Koblenz   
       Utta Overkamp, ÖBtB Landkreis Kaiserslautern 
 
16:00  Verabschiedung / Abreise  Peter Gilmer, ÜÖBtB und LAG BtG,  Mainz 
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Anlage 2 
 
 

FACHTAGUNG 2007 
DER ÜBERÖRTLICHEN BETREUUNGSBEHÖRDE RHEINLAND-PFALZ FÜR 

 
Betreuungsgerichte 

Donnerstag, 6. Dezember 2007, Mainz, Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie 
und Frauen 

 
09:00 – 09:30     Anreise 
 
09:30 – 09:45     Begrüßung 
       Helmut Perne, Min.Dirig., Leiter Abt. Zivilrecht;  
       Ministerium der Justiz 
 
09:45 – 10:00     Grußworte 
 
       Klaus Peter Lohest, Abteilungsleiter Soziales im 

 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Familien und Frauen Rheinland-Pfalz  

       
10:00 – 11:00     „Aktuelles zur Haftung der Gerichte und 
       der Betreuer“ 
       Sybille M. Meier, Fachanwältin für Medizinrecht, 

Fachanwältin für Sozialrecht, Vorstandsmitglied 
im Betreuungsgerichtstag e.V., Berlin 

 
11:00 – 12:30 Gerichtliche Genehmigungsverfahren – mate-

rielles 
       Recht, Verfahren, Rechtsmittel  
       Prof. Dr. Andreas Roth, Uni Mainz 
 
12:30 – 13:30     Mittagspause 
 
13:30 – 14:30     Rechtspflege und Betreuungsrecht 2007 
        Elke Ludig, Rechtspflegerin , AG Trier 
 
14:30 – 15:30     Betreuungsrecht und Assistenz 
       Kay Lütgens, Rechtsanwalt im BdB, Hamburg 
     
 
ab 15:30      Abschlussdiskussion / Verabschiedung  
       Ralf Nagel, Direktor des AG Kusel,  

Stellv. Vorsitzender der LAG BtG Rheinland-
Pfalz 

 
 
 

Verabschiedung 
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Anlage 3  
 
 
 

FACHTAGUNG 2007 
DER ÜBERÖRTLICHEN BETREUUNGSBEHÖRDE RHEINLAND-PFALZ FÜR 

 
Betreuungsbehörden 

Donnerstag, 29. November 2007, Mainz, Erbacher Hof - Ketteler Saal 
 

 
09:00 – 09:30     Anreise 
 
09:30 – 09:45     Begrüßung 
       Peter Gilmer, ÜÖBtB Rheinland-Pfalz, 
       Geschäftsführer LAG BtG Rheinland-Pfalz 
 
09:45 – 10:30     Örtliche Arbeitsgemeinschaften in  
       Betreuungsangelegenheiten gem. § 2 AG BtG 
       Peter Gilmer  
        
10:30 – 11:30 Schnittstelle Betreuung - Sozialleistungen 

und die wichtige Kooperation der Beteiligten 
       Margrit Kania, ÜÖBtB Bremen 
 
11:30 – 12:30     Ehrenamtliche Betreuung – geht das gut? 
       Gespräch zu persönlichen Erfahrungen 

Carola Witt-Münstermann, ehrenamtliche 
Betreuerin, 

       Klaus Niel, BtV DW, Düsseldorf 
 
12:30 – 13:30     Mittagspause 
 
13:30 – 14:30 Persönliche Assistenz: Arbeitgebermodell 

und Überlegungen zur Rolle der Betreuer 
Dr. rer. nat. Corina Zolle, ForseA e.V., Heides-
heim 

 
14:30 – 15:30     Betreuungsrecht und Assistenz 
       Kay Lütgens, Rechtsanwalt im BdB 
      
15:30 – 16:00     Arbeitshilfe: Musterschreiben und Vordrucke  
       zur Vorlage bei Betreuungsgerichten 
       Jörg Staatsmann, Richter am AG Montabaur 
 
 

 
Verabschiedung 
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Anlage 4  
 

LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR BETREUUNGSANGELEGENHEITEN 

(LAG BtG) RHEINLAND-PFALZ 
 

32. Tagung, Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, Rheinallee 97-101, 
55118 Mainz, 20. November 2008, Sitzungssaal 007 

Anreise:  09:45 Uhr / Beginn: 10:00 Uhr / Ende 15:30 Uh 

Begrüßung  Vors. der LAG BtG      Retaiski 
 
TOP 1  Formalien / Protokoll / Tagesordnung    Retaiski 
   dabei: Berufung neuer Mitglieder der LAG BtG  
 
TOP 2   Bericht: Ausschuss zu AG § 20 Heimgesetz – LAG BtG Obermeyer 
  Checkliste 
 
TOP 3   AG Strukturreform (Tischvorlage)    Gilmer 
 
TOP 4   Bericht: AG Migrationsbroschüren    Engel 
 
TOP 5   AG Kommunikation (Tischvorlage)    Gilmer 
 
TOP 6   Rechtstatsachenforschung Abschlussbericht   Gilmer 
 
TOP 7 Aktuelles aus den verschiedenen Bereichen: 
  AG BtG der LIGA der freien Wohlfahrtspflege  Becker-Laros 
   Berufsbetreuer      Schultz 
  Rechtspfleger        Kern 
  Richter        Meyer 
   Behörden       Harder 
 
TOP 8 Neues AG BtR Rheinland-Pfalz – Stand des Verfahrens Noll 
 
TOP 9 LVO Berichte – Richterliche Aufgaben an Rechtspfleger Ludig 
 
TOP 10 Sachstand: Auswertung der Sachberichte der BtV  Bauer 
 
TOP 11 Sensibilisierung bei freiheitsentziehenden Maßnahmen Gilmer 

- Veranstaltungen der öBtB 2007-2009 
 
TOP 12  Sozialpsychiatrischer Dienst (SpDi) und Betreuung  Mertesdorf 
 
TOP 13 Verschiedenes:  

- RS 32 / 2004: Regelungen zum Barbetrag 
- Berufsgenossenschaft für gewerbliche Betreuer 
- FamFG / Patientenverfügungen /  
- ÜÖ BtB als FA IV der BAGüS / KOLS Gesprächsstrukturen 
- 4 Fachtagungen Betreuungsnetzwerk RLP und VGT 2008 
- Standards für Sachverhaltsaufklärung § 8 BtBG  
- u.a 

Termine / Verabschiedung      Retaiski 
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Anlage 5  
 
"Die Zahl der Fälle steigt"  
Sechs Betreuungsvereine helfen Alten und Kranken/AZ-Serie Teil 1  

 Gemeinsam wollen die Betreuungsvereine ihr Angebot besser bekannt machen. 
Zum Anlass nehmen die Vertreter der Vereine, Angela Ketter, Johanna Winter, Sabine Frada-Schäfer, Inge Teichmann, 
Michael Heinz und Carmen Heinrich (v.l.n.r.), dafür das 15-jährige Bestehen ihrer Einrichtungen, das im September in der 
Alten Portland gefeiert wird. Foto: Axel Schmitz  

 
Vom 16.07.2008 

Wer nicht mehr selbst dazu in der Lage ist, seine Angelegenheiten zu regeln, bekommt einen 
Betreuer zur Seite gestellt. Neben Berufsbetreuern gibt es in Mainz sechs Betreuungsvereine. In 
unserer neuen AZ-Serie stellen wir ein Feld der Sozialarbeit vor, das immer bedeutsamer wird.  

  
Von  

Anja Baumgart-Pietsch  

Seit 1992 gibt es das neue Betreuungsrecht. Es löst das frühere Vormundschafts- und Pflegschaftsrecht 
ab, damit wurden auch Begriffe wie Entmündigung oder Verlust der Geschäftsfähigkeit hinfällig. Selbst-
bestimmungsrecht und Eigenständigkeit der betroffenen Personen sollten mit dieser Maßnahme ver-
stärkt werden.  

Betreut leben  

Wenn Menschen aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbstständig 
zu regeln, ist es so möglich, ihnen zu helfen. Dann wird ein Betreuer oder eine Betreuerin eingesetzt, 
nachdem behördlich festgestellt wurde, in welchem Umfang die Betreuung stattfinden muss.  

Betroffen sind hauptsächlich ältere, verwirrte Menschen, aber auch psychisch Kranke oder geistig be-
ziehungsweise körperlich Behinderte. Ihnen kann in punkto Vermögenssorge, Gesundheit, Wohnungs- 
und Aufenthaltsangelegenheiten, Behördenkontakte und vielen anderen, genau auf den Einzelfall abge-
stimmten Dingen, vom Betreuer geholfen werden.  

"Und dies in einer persönlichen Beziehung, nicht mehr wie die früheren gesetzlichen Vormünde einfach 
vom Schreibtisch aus, über den Kopf des Betreuten hinweg", informiert Michael Heinz vom Caritas-
Betreuungsverein.  

In Mainz gibt es neben diversen Berufsbetreuern auch sechs Betreuungsvereine. Sie feiern in diesem 
Jahr gemeinsam ihr 15-jähriges Bestehen mit einem Fest in der Alten Portland, das am 5. September 
stattfinden wird. Neben musikalischen und kabarettistischen Programmpunkten wird es auch eine Podi-
umsdiskussion mit Rück- und Ausblick auf die Arbeit der Vereine geben, die, so Sabine Frada-Schäfer 
vom Caritas-Betreuungsverein, in den vergangenen 15 Jahren zu guten Kooperationspartnern zusam-
mengewachsen sind. "Damals wurden Träger gesucht, die einen Betreuungsverein gründen konnten", 
sagt die Sozialarbeiterin. In Mainz waren dies neben der Caritas noch die Arbeiterwohlfahrt, die Lebens 

hilfe, der Commit-Club, der Paritätische Wohlfahrtsverband und die Sozialtherapeutische Beratungsstel-
le. Alle gründeten eingetragene Vereine, die seitdem von der Landesregierung bezuschusst werden.  
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"Wir betreuen selbst einige Menschen, aber haben auch viele Ehrenamtliche, die Betreuungen über-
nehmen", sagt Sabine Frada-Schäfer. Neben Familienangehörigen, die sich oft als Betreuer ihrer alten 
oder behinderten Verwandten einsetzen, gibt es erfreulicherweise auch Menschen, die ein sinnvolles 
Ehrenamt suchen und die Betreuung eines Alleinstehenden übernehmen. Sie alle erhalten bei den 
Betreuungsvereinen Rat und Hilfe - in Einzelgesprächen, aber auch in einem umfassenden jährlichen 
Einführungskurs, den die sechs Vereine gemeinsam durchführen. "Hier sind alle angesprochen, die be-
reits betreuen, aber auch die, die überlegen, ob das etwas für sie sein könnte", sagt Michael Heinz. Und 
es gibt ebenfalls ein gemeinsames Angebot zum Erfahrungsaustausch, zu Exkursionen, Vorträgen und 
Treffen der Betreuer. "Es ist wichtig, im Gespräch zu bleiben, den neuesten rechtlichen Stand zu kennen 
oder auch einfach mal ein Problem abladen zu können", meint Heinz, der damit für die Kontaktaufnahme 
zu den Betreuungsvereinen wirbt, von dem Betroffene sehr profitieren könnten. Die Vereine arbeiten 
parallel, teilen sich weder räumlich noch schwerpunktmäßig die Arbeit auf.  

"Die Fälle nehmen zu", weiß Sabine Frada-Schäfer. Nicht nur, weil die Bevölkerung insgesamt immer 
älter wird - auch, "weil das Leben komplizierter wird". Pflegeversicherung und Heimaufenthalt, Bürokratie 
und Formalitäten - Aufgaben von großer Komplexität, denen manch einer nicht mehr gewachsen ist. 
"Außerdem gibt es auch immer mehr Alleinstehende, die sich in diesem Falle nicht auf Familienangehö-
rige verlassen können - hier können Ehrenamtliche tätig werden", sagt Michael Heinz. Mit der Jubi-
läumsfeier möchten die Vereine das Thema noch stärker in die Öffentlichkeit rücken und laden zum 
Besuch ein. Ein gemeinsamer Internetauftritt ist ebenfalls in Vorbereitung.  

Lesen Sie in der nächsten Folge: Kein Papierkrieg mehr mit 95 - wie ein Betreuer hilft.  
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"Wenn ich verzweifelt bin, ruf ich ihn an"  

Vertrauen prägt Verhältnis zwischen der 95-jährigen Maria Lins und ihrem Betreuer/AZ Serie Teil 2  

 Maria Lins und Klaus-Dieter Grötsch vom Betreuungsverein der Arbeiterwohl-
fahrt gehen im Seniorenwohnheim gemeinsam die Rechnungen der 95-Jährigen durch und besprechen Anschaffungen. 
Foto: hbz/Judith Wallerius  

 

Vom 17.07.2008 

Wer nicht mehr selbst dazu in der Lage ist, seine Angelegenheiten zu regeln, bekommt einen 
Betreuer zur Seite gestellt. In unserer AZ-Serie stellen wir ein Feld der Sozialarbeit vor, das 
immer bedeutsamer wird.  

Von Anja Baumgart-Pietsch  

"Wenn man mal so alt ist, mag man sich um nichts mehr kümmern", sagt Maria Lins. Und das ist nicht 
einfach so dahingesagt - die alte Dame zählt immerhin bereits 95 Jahre und wohnt seit vielen Jahren 
in einem Mainzer Seniorenheim. "Wir hatten so eine große Wohnung", erinnert sie sich, "die wurde 
uns dann zu groß". So zog sie mit ihrem Mann in die betreute Einrichtung. "Am Anfang haben wir uns 
noch um alles gekümmert, irgendwann saß mein Mann vor einem Berg Papier und sagte: Ich blick 
nicht mehr durch."  

Das war der Auslöser, um sich einen gesetzlichen Betreuer zu suchen. Das Ehepaar Lins hat es 
selbst in die Wege geleitet. Zunächst übernahm eine Anwältin die Betreuung. Nun ist seit einigen Jah-
ren Klaus-Dieter Grötsch für die gesetzliche Betreuung von Maria Lins, deren Ehemann inzwischen 
verstorben ist, verantwortlich. Grötsch arbeitet für den Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt. "Seit 
der Pauschalierung ist die Betreuung für viele Anwälte unattraktiv geworden", erklärt er. Vor 2005 
habe man einzelne Posten wie Porto, Fahrtkilometer oder auch Zeiteinheiten abrechnen können. Nun 
werden gesetzlichen Berufsbetreuern nur noch pauschal bestimmte Beträge gezahlt, obwohl der Auf-
wand in den meisten Fällen höher ist.  

Zwei Stunden im Monat darf Grötsch für seine Klientin Maria Lins aufwenden. "Das reicht nicht wirk-
lich aus", sagt Grötsch, der die meiste Arbeit am Schreibtisch erledigt, aber natürlich auch Besuche im 
Altenheim macht - schon allein, um die Post seiner Klientin abzuholen und zu sichten. "Am Anfang 
verschafft man sich erstmal einen Überblick, später läuft es dann meist schneller - aber zwangsläufig 
wird man auch zum persönlichen Ansprechpartner und wird von den betreuten Damen oder Herren 
auch öfters angerufen", sagt Grötsch beim Treffen mit Maria Lins in ihrer kleinen Wohnung im Heim. 
Wie zum Beweis klingelt während des Gespräches sein Diensthandy mehrmals, am anderen Ende 
klagt ein psychisch Erkrankter Klaus-Dieter Grötsch sein Leid. "Man hat ja genau definierte Aufgaben, 
im Falle von Frau Lins bin ich für Gesundheits- und Vermögensbelange zuständig", erklärt Grötsch. 
Doch er begleitet sie auch mal zum Arzt oder verhandelt mit dem Heimpersonal, obwohl das zeitlich 
nicht wirklich in seinen Plan passt.  

Und er hat ihr auch eine Studentin vermittelt, die ihr ab und zu Gesellschaft leistet - das ist natürlich 
nicht die Aufgabe eines gesetzlichen Betreuers. Eine persönliche Beziehung entwickelt sich aber 
schon, Grötsch scherzt mit seiner Klientin, die antwortet mit durchaus selbstironischen Klagen über ihr 
Alter. "Wir verstehen uns gut", sagt Maria Lins. Alle ihre Post von Behörden, Krankenkassen, Rech-
nungen hebt sie für Klaus-Dieter Grötsch auf. Bei seinen Besuchen bringt er ihr stets einen bestimm-
ten Bargeldbetrag mit, den sie für ihre kleinen Aufwendungen, beispielsweise die Reinigung ihrer 
Wohnung, Fußpflege und was sonst noch so anfällt, benötigt.  
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Betreut leben  

So hat Grötsch einen Überblick über die Finanzen, weiß zum Beispiel auch, ob Anschaffungen noch 
möglich sind. Wie der schöne, rotkarierte Sessel, den Maria Lins in einer Zeitungsanzeige sah und 
sich dann bestellte. "Sie fragt mich schon, ob sie sich dies oder das kaufen kann", beschreibt Grötsch 
das Vertrauensverhältnis, das in finanziellen Belangen besteht. Er betreut einige Bewohner von Seni-
orenheimen, aber auch jüngere behinderte Menschen, die in eigenen Wohnungen leben. Die Anforde-
rungen sind da unterschiedlich.  

Die Leistungen der Betreuer, zumindest die der Betreuungsvereine, gehen meist über das hinaus, 
was ihnen an Zeitaufwand für die einzelnen "Fälle" zugestanden wird. Wie beim 95. Geburtstag von 
Maria Lins. "Da bin ich natürlich auch bei ihr gewesen, habe Sekt für ihre Gäste ausgeschenkt", sagt 
Klaus-Dieter Grötsch, obwohl das am Wochenende war und nicht seine Arbeitszeit betraf. Und als 
Maria Lins klagt, dass sie neue Augentropfen braucht und schon so lange keinen Augenarzt mehr 
besucht hat, weiß Grötsch Rat: "Ich kenne eine Praxis, die hat auch einen Fahrstuhl und man kommt 
gut hin." Solche Auskünfte kann er aus jahrelanger Routine geben. "Immer, wenn ich verzweifelt bin, 
ruf ich ihn an", schmunzelt die alte Dame.  

Lesen Sie in der nächsten Folge, wie Betreuer im Ehrenamt ihre Aufgabe bewältigen. 
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"Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun"  

Ehrenamtliche Betreuer leisten überaus wertvolle Arbeit / AZ-Serie Teil 3  

 
Mit ihrem Sohn Thomas bespricht Ursula Wohlfeil das Fernsehprogramm der kommenden Woche. Foto: hbz/Judith 
Wallerius 
Vom Array 

Wer nicht mehr selbst in der Lage ist, seine Angelegenheiten zu regeln, bekommt einen Be-
treuer zur Seite gestellt. In unserer AZ-Serie stellen wir ein Feld der Sozialarbeit vor, das immer 
bedeutsamer wird.   
Von Anja Baumgart-Pietsch  

Es ist ein Ehrenamt der aufwändigeren Sorte, aber eines, das sehr erfüllend sein kann: Denn man 
sieht den Sinn dessen, was man für einen Menschen konkret tun kann. Es geht um gesetzliche 
Betreuung. Viele Menschen in Mainz und Umgebung stellen sich dieser Herausforderung, aus ganz 
unterschiedlichen Gründen. Ursula Wohlfeil zum Beispiel ist nicht nur Mutter, sondern auch gesetzli-
che Betreuerin ihres geistig behinderten 29-jährigen Sohnes Thomas. Elinor Hardick dagegen suchte 
nach Beendigung ihrer Berufstätigkeit ein sinnvolles Ehrenamt, knüpfte Kontakte zu einem Betreu-
ungsverein und kümmert sich nun um den "Papierkrieg" eines behinderten Mannes.  

Beide Zugänge zur Betreuung sind typisch, wie Carmen Heinrich vom Paritätischen Betreuungsverein 
Mainz erklärt. "Wir haben in unseren Einführungskursen viele Menschen, die bereits jemanden in ihrer 
Verwandtschaft betreuen, aber auch genauso viele, die sich für dieses Ehrenamt interessieren." Dabei 
können die Einführungskurse wertvolle Entscheidungshilfe leisten. "Es ist sicher nichts, was man so 
nebenbei machen kann", sagt Elinor Hardick. Zunächst half sie, den Besuchsdienst "Bretzenheim baut 
Brücken" mit zu begründen. Sie besuchte aber auch den Einführungskurs zur gesetzlichen Betreuung, 
den die Vereine in Mainz anbieten.  

Seit Anfang des Jahres hat sie ihren Klienten, dem sie bei Behördenangelegenheiten zur Seite steht. 
"Er hat selbst darum gebeten, weil er nach Betreut leben  

einem Unfall nicht mehr klarkam." Mit einem Mitarbeiter der Betreuungsbehörde fand ein erstes Ken-
nenlernen statt, die beiden waren sich sympathisch und konnten sich vorstellen, ein Betreuungsver-
hältnis einzugehen. Das sei die Voraussetzung dafür, dass es gut läuft, meint Elinor Hardick. "Es hat 
dann noch eine ganze Weile gedauert, bis ich als Betreuerin bestellt war" - schließlich geht der Weg 
noch über das Betreuungsgericht.  

Als Elinor Hardick dann mit der Betreuung begann, "brachte ich erst einmal Licht ins Dunkel der ange-
sammelten Papiere". Da sei der Zeitaufwand anfangs etwas größer gewesen, mittlerweile geht sie 
etwa alle 14 Tage zu ihrem Klienten. "Er kann mich natürlich anrufen, wenn mal was ist" - ein gewis-
ses persönliches Verhältnis entsteht von selbst, auch wenn es nicht zur Freundschaft werden muss. 
Elinor Hardick ist jedenfalls überzeugt, etwas Sinnvolles zu tun. Nach drei Monaten musste sie ihren 
ersten Bericht an die Behörde formulieren - die Zusammenarbeit mit den Ämtern lobt sie. "Ich kann 
dort immer Fragen stellen" - genau wie bei den Betreuungsvereinen, die sich ebenfalls als Ratgeber 
aller Betreuer verstehen.  

Bei Ursula Wohlfeil stellte sich die Sache anders dar. "Unser Sohn Thomas wurde mit Down-Syndrom 
geboren." Er brauchte einen gesetzlichen Betreuer, sobald er 18 Jahre alt war und die elterliche Sorge 
nicht mehr als gesetzliche Vertretung galt. Ursula Wohlfeil, ihr Mann und der ältere Sohn stellten sich 
gemeinsam als Betreuer von Thomas zur Verfügung - "das war überhaupt keine Frage". Nun sind die 
Familienmitglieder für alle Angelegenheiten des Sohnes zuständig, können alle notwendigen Unter 
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schriften leisten. "Auch dafür wurde die Betreuungsgerichtliche Genehmigung eingeholt, die Richterin 
hat Thomas befragt." Doch es war klar, dass der junge Mann eine Betreuung benötigte und da die 
Familie sich anbot, ging dieses Verfahren reibungslos. Aber auch die Eltern müssen Berichte über ihre 
Betreuungstätigkeiten abliefern - genau wie andere Ehrenamtliche. Dafür erhalten sie ebenfalls eine 
geringe Aufwandsentschädigung.  

"Jetzt steht der Umzug von Thomas in eine Wohneinrichtung an", sagt Ursula Wohlfeil - die Familie 
sucht noch nach einem passenden Heim für ihn. Auch hierfür kann sie alle Entscheidungen treffen, 
denn Thomas kann es nicht selbst.  

Ob für ein Familienmitglied oder nicht - ehrenamtliche Betreuer sind gefragt und werden gebraucht, 
gerade auch unter dem Aspekt der alternden Gesellschaft. "Die Betreuungsvereine bieten allen Inte-
ressierten Rat und Orientierung" sagt Carmen Heinrich.  

Lesen Sie in der nächsten Folge, wie Vorsorgevollmachten Hilfsbedürftigen das Leben erleichtern 
können.  

Alle bislang erschienen Folgen der Serie finden Sie im Internet unter der Adresse www.az-
mainz.de/region/  

serie/betreutleben/  

 

 
 



 - 53 -  

Die Handlungsfähigkeit erhalten  
Vorsorgevollmachten können in jedem Alter Thema sein / AZ-Serie Teil 4  

Johanna Winter (Betreuungsverein "Eigenleben") und Angela Ketter (Lebens-
hilfe) sind ein eingespieltes Tandem. Foto: hbz/ Sämmer 

Vom 23.07.2008 
Wer nicht mehr selbst in der Lage ist, seine Angelegenheiten zu regeln, bekommt einen Be-

treuer zur Seite gestellt. In unserer AZ-Serie stellen wir ein Feld der Sozialarbeit vor, das immer 
bedeutsamer wird.   
 
Von Anja Baumgart-Pietsch  
 
"Was kann mir schon passieren?" "Das hat doch noch Zeit!" - typische Reaktionen auf das Thema 
"Vorsorgevollmacht", Johanna Winter vom Betreuungsverein "Eigenleben" kennt sie gut. "Die meisten 
Menschen möchten sich mit diesen Dingen nicht so gerne befassen", sagt die Sozialarbeiterin. "Aber 
es kann schnell - und in jedem Alter - zu Notsituationen kommen, in denen es wichtig ist, handlungs-
fähig zu bleiben."  

Kann ein Mensch Entscheidungen nicht mehr selbst treffen, seine Angelegenheiten nicht mehr selbst 
regeln, muss man ihm helfen. Ist durch eine Vorsorgevollmacht jemand bestimmt worden, der handeln 
kann, ist die Situation einfacher, als wenn erst ein gesetzlicher Betreuer eingesetzt werden muss, 
erklärt Johanna Winter. "Eine Vorsorgevollmacht kann jeder volljährige Mensch abschließen - und das 
sollte man tun, auch in jungen Jahren." Dabei gibt es verschiedene Abstufungen der Bevollmächti-
gung. Klar ist, dass man einen Organspenderausweis beantragen oder bei einem Bestattungsinstitut 
einen Vertrag über die Bedingungen und Bezahlung der Beerdigung abschließen kann. Auch die "Pa-
tientenverfügung" ist den meisten bekannt. Sie regelt die Wünsche in Bezug auf medizinische Be-
handlung - oder Nichtbehandlung - in Krankheitssituationen, in denen man sich nicht mehr äußern 
kann.  

Betreut leben  

Aber eine Vorsorgevollmacht dient noch zur Absicherung ganz anderer Lebensbereiche, zum Beispiel 
der Regelung der Finanzen oder der Wohnung. "Wer jemanden bevollmächtigen möchte, sollte sich 
eine Person aussuchen, der er absolut vertraut", erklärt Johanna Winter. Meist sind dies die nächsten 
Angehörigen, die Ehegatten oder Kinder. Das muss aber nicht so sein. "Hauptsache, der Bevollmäch-
tigte genießt das volle Vertrauen. Denn dieses Verhältnis wird nicht gerichtlich überwacht." Nur in 
Ausnahmefällen wie besonderen medizinischen Eingriffen (zum Beispiel Amputationen) oder freiheits-
entziehenden Maßnahmen entscheidet das Gericht mit. Alles andere darf der "Generalbevollmächtig-
te" regeln, aber es ist auch möglich, genau bezeichnete Vollmachten zu erteilen, also Wohnungsange-
legenheiten, Vermögenssorge oder Postangelegenheiten der Vertrauensperson zu übertragen. Es 
können auch mehrere Personen sein. "Banken verlangen oft noch eine separate Kontovollmacht; es 
ist also ratsam, das entsprechende Formular beim Geldinstitut auszufüllen", so Johanna Winter.  

Existieren im Ernstfall keine Vollmachten, wird vom Gericht ein gesetzlicher Betreuer bestellt. Auch 
hierfür kann man vorsorgen, indem man durch die "Betreuungsverfügung" bestimmt, wer dies sein soll 
- aber auch, wen man keinesfalls als Betreuer haben möchte, erklärt Johanna Winter. Oft wird beides 
kombiniert, so steht dann in der Vorsorgevollmacht, dass der Bevollmächtigte gegebenenfalls auch 
zum Betreuer werden kann. Entsprechende Beratungen erteilen die Mainzer Betreuungsvereine - zum 
Beispiel auch über individuelle Wünsche, denn prinzipiell kann in Vollmacht oder Betreuungsverfü-
gung alles eingetragen werden, was wichtig erscheint. Lesen Sie in der nächsten Folge, welche Mög-
lichkeiten das Betreuungsgesetz bietet. 
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Willen der Betreuten nicht aus dem Auge verlieren  

Peter Gilmer vom Landesamt für Soziales hält ehrenamtliche Arbeit für unverzichtbar/Vorsorge mit 
Verfügung grundsätzlich möglich / AZ–Serie Teil 5 

 
Peter Gilmer  
 
Vom 16.08.2008 

"Betreut leben" hieß eine AZ-Serie über die zunehmende Rolle, die Betreuer in der alternden 
Gesellschaft spielen werden. Im AZ-Interview beleuchtet Peter Gilmer vom Landesamt für Sozi-
ales, Jugend und Versorgung die Rahmenbedingungen für Betreuung im Land.   
Wodurch unterscheidet sich die Arbeit im Betreuungswesen in Rheinland-Pfalz von der in anderen 
Bundesländern und wie kam es dazu?  

Gilmer: In Rheinland-Pfalz haben die anerkannten Betreuungsvereine einen Rechtsanspruch auf fi-
nanzielle Förderung ihrer Netzwerkarbeit. Das ist einmalig in Deutschland. Das Geld wird jeweils zur 
Hälfte von der Kommune und vom Land bereitgestellt. Damit war es möglich, ein gut funktionierendes 
Betreuungsnetzwerk zu schaffen und zu pflegen und die beteiligten Institutionen zum Austausch und 
zu gemeinsamem, strukturiertem Handeln für die Betreuten zu bringen.  

Wie wird das Betreuungswesen finanziert?  

Gilmer: Die Förderung des Ehrenamtes im Betreuungswesen wird zum einen unterstützt durch die 
Förderung der Betreuungsvereine. Diese erhalten jährlich eine pauschale Summe zu den Personal- 
und Sachkosten einer hauptamtlichen Fachkraft, die die Netzwerkarbeit macht. Die Finanzmittel kom-
men aus dem Landeshaushalt und den kommunalen Haushalten. Im Kern  

AZ-Interview  

geht es um die Gewinnung, Begleitung, Beratung und Fortbildung von ehrenamtlichen Betreuern. Das 
Ziel ist es, ehrenamtlichen Betreuern zur Seite zu stehen und strukturierte Hilfe zu leisten. Zielgruppe 
sind ehrenamtliche Familienangehörige sowie die ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer außer-
halb der Familie. Zum zweiten erhalten aus dem Justizhaushalt ehrenamtliche Betreuer eine jährliche 
Pauschale für eine rechtliche Betreuung in Höhe von 323 Euro und für berufsmäßig geführte Betreu-
ungen gibt es eine gestaffelte monatliche Pauschale in Höhe von etwa 100 Euro je Betreuung.  

Auf welche Weise entstand die Mainzer Arbeitsgemeinschaft und wie hat sie sich in den 15 Jahren 
ihres Bestehens verändert?  

Gilmer: Die örtliche Arbeitsgemeinschaft in Mainz wurde nach den Vorgaben des Landesgesetzes 
gebildet und umfasst in der Hauptsache die Betreuungsgerichte, die Betreuungsvereine und die Be-
treuer. Die Personen, die diese AG bilden, sind nicht immer die gleichen, sondern kommen und ge-
hen, wie das in der Gesellschaft und im beruflichen Leben üblich ist. Damit haben sich auch die Aus-
prägung der Zusammenarbeit und die inhaltlichen Schwerpunkte immer wieder geändert. Dieser Ver-
änderungsprozess ist durchaus gewollt, weil die Arbeitsgemeinschaft sich damit den immer wieder 
veränderten gesellschaftlichen Bedingungen anpasst. Der sogenannte "Ehrenamtspool" ist zum Bei-
spiel eine Maßnahme, die Claudia Aust von der Betreuungsbehörde der Stadt Mainz initiiert hat und 
die bundesweite Beachtung gefunden hat.  
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Wie kommt es, dass man gelegentlich von Betreuern hört, die zu viele Klienten haben, Klienten falsch 
beraten oder gar um ihr Geld bringen? Versagt da nicht die Kontrolle? Gilmer: Es gibt landesweit etwa 
64000 Betreuungen und damit sind etwa 200000 Menschen alles in allem befasst - sicher gibt es da-
bei auch einige schwarze Schafe. Oberstes Ziel in der Betreuung ist es, den - auch mutmaßlichen -  
Willen der betreuten Person zu vollziehen. Das trifft nicht immer auf das Verständnis von Angehöri-
gen, Erbengemeinschaften oder der Gesellschaft. Staatliche Kontrollen haben ihre Grenzen - sie kon-
zentrieren sich im Betreuungsrecht darauf, das Ziel der Umsetzung des Willens der Betreuten nicht 
aus den Augen zu verlieren und für eine persönliche Betreuung zu sorgen. In aller Regel wird die 
Betreuung sehr ordentlich und mit größtem Engagement geführt: Ausreißer sind sehr selten.  

Es ist auch möglich, vorsorglich einen Betreuer oder eine Betreuerin zu suchen, der den eigenen Vor-
stellungen entspricht und eine entsprechende Betreuungsverfügung zu erstellen. Mit einer Betreu-
ungsverfügung kann man vorab bestimmen, wer im Bedarfsfall der gesetzliche Betreuer werden soll 
und welche Aufgaben er ausüben soll. Mit einer Vollmacht kann man eine Betreuung auch ganz ver-
meiden und die Angelegenheit privatrechtlich regeln.  

Das Interview führte Anja Baumgart-Pietsch  
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Pauschale "Entmündigung" ist nicht drin  
Bei der Bestellung eines gesetzlichen Betreuers ist Fingerspitzengefühl gefragt/Ende der AZ-Serie  

 
In Betreuungsangelegenheiten muss Richterin Meyer etliche persönliche Gespräche führen. Foto: hbz/Jörg Henkel 

Wer nicht mehr selbst in der Lage ist, seine Angelegenheiten zu regeln, bekommt einen Be-
treuer zur Seite gestellt. In unserer AZ-Serie stellen wir ein Feld der Sozialarbeit vor, das immer 
bedeutsamer wird.   
Von Anja Baumgart-Pietsch  

Durch die Köpfe vieler Menschen geistert immer noch das Wort "Entmündigung" - dabei ist es bereits 
15 Jahre lang nicht mehr im offiziellen Gebrauch. Man spricht auch nicht mehr von Vormundschaft, 
erklärt Richterin Meyer vom Betreuungsgericht, eine von drei in Mainz mit diesen Angelegenheiten 
befassten Juristen. Es heißt seit Inkrafttreten des Betreuungsgesetzes 1992 "gesetzliche Betreuung". 
Ihre Notwendigkeit muss ein Richter oder eine Richterin anordnen. Früher, so erklärt die Richterin, 
habe man einen Menschen lebenslang und in vollem Umfange "entmündigen" und "unter Vormund-
schaft stellen" können. Nach der Gesetzesreform gebe es viele Möglichkeiten, genau und individuell 
auf den Einzelfall eingehen zu können.  

Betreut leben  

Das Wesen der Betreuung besteht darin, dass für eine volljährige Person aufgrund psychischer, geis-
tiger, seelischer oder körperlicher Behinderungen ein Betreuer vom Gericht bestimmt wird. Das kön-
nen Angehörige sein, aber auch Berufs- oder ehrenamtliche Betreuer. Sie können den Betroffenen in 
medizinischen Fragen, Vermögens- oder Wohnungsangelegenheiten betreuen, auch für unterschied-
lich lange Fristen, erklärt die Richterin. Spätestens alle sieben Jahre wird der Bedarf überprüft. Das 
bedeutet für die Juristin etliche Termine vor Ort. "Ich werde zum Beispiel in Krankenhäuser oder Al-
tenheime gerufen, wenn Ärzte oder Angehörige eine Betreuung für sinnvoll halten", berichtet Meyer. 
Sie spreche dann mit den Menschen, finde heraus, inwieweit diese noch in der Lage sind, sich um ihr 
Vermögen oder ihre Wohnung zu kümmern. Eindeutig sei es etwa bei Schlaganfallpatienten, die sich 
gar nicht mehr äußern können. In vielen anderen Fällen sei großes Fingerspitzengefühl gefragt. "All 
dies findet immer im Spannungsfeld zwischen staatlichem Eingriff in die Rechte eines Menschen und 
dem Fürsorgeaspekt statt".  

Auch Claudia Aust von der Mainzer Betreuungsbehörde arbeitet in diesem Spannungsfeld. Über 4000 
Menschen haben diesen Status in Mainz und im Landkreis, in Deutschland sind es ungefähr 1,3 Milli-
onen. Die Tendenz ist steigend, denn die Menschen werden älter und die Wahrscheinlichkeit von De-
menzerkrankungen nehme zu, auch steige die Häufigkeit psychischer Erkrankungen. Die Betreuungs-
Institutionen seien eng vernetzt, so Aust. Den Bedarf feststellen und seinen Umfang festlegen kann 
jedoch nur die Justiz.  

"Ich habe Einblick in viele Schicksale, auch über Jahre hinweg", sagt Meyer. Schließlich haben auch 
die Betreuer eine Rechenschaftspflicht, müssen etwa genau festhalten, wie sie mit dem Vermögen 
des Betreuten umgehen. Schwarze Schafe gebe es aber nur wenige. Sie erzählt von einem Beispiel, 
in dem ein Angehöriger mit dem Geld des Betreuten, Möbel angeschafft hatte - fürs eigene Wohn-
zimmer. "Er musste alles zurückzahlen", sagt die Richterin. Auch Grundstücksverkäufe, Haushaltsauf-
lösungen und andere wichtige Entscheidungen sind separat richterlich zu genehmigen. Ein Sonderfall 
sind die so genannten freiheitsentziehenden Maßnahmen in Alten- oder Pflegeheimen. Jedes Bettgit-
ter falle darunter - und auch hier überzeugt sich die Richterin persönlich von der Lage. Wer nicht ohne 
weiteres eine Betreuung erfordere, sind "Messies" - Menschen, die in ihrer Wohnung keine Ordnung 
halten können und Müll anhäufen. "Die rechtliche Betreuung ist nicht das Sammelbecken für soziale 
Probleme", stellt Meyer klar. Mit sozialer Betreuung habe dies nichts zu tun.  
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SKFM für das Bistum Speyer 
Jahresprogramm 2007 

 
 

17.02.2007 Vortrag zu Vorsorgemöglichkeiten gemeinsam mit Herrn Schulte von Hospiz-
hilfe bei der MS Selbsthilfegruppe Schifferstadt (ca. 25 Personen) 

 
 
28.02.2007 Betreuer trauen sich „Aktuelle Stunde – Aufgaben des Betreuers“ (ca. 30 Per-

sonen) 
 
 
21.03.2007 Betreuer trauen sich Film „Das weiße Rauschen“ (ca. 50 Personen) 
 
 
24.03.2007 Vortrag zur Patientenverfügung gemeinsam mit BeKo Lambsheim bei der 

AWO MGV in Bobenheim-Roxheim (ca. 20 Personen) 
 
 
19.04.2007 Vortrag Vorsorgevollmacht beim Altenclub Hessenheim (ca. 60 Personen)  
 
 
03.05.2007 Ausstellungseröffnung „Einblicke in eine anderen Alltag“ in Schifferstadt 

(03.05 – 18.05.2007) 
 
 
15.05.2007 Vortrag zu Vorsorgemöglichkeiten gemeinsam mit Herrn Schulte von Hospiz-

hilfe beim Prot. Besuchskreis Mutterstadt (ca. 20 Personen) 
 
 
30.05.2007 Betreuer trauen sich „Persönliches Budget“ (ca. 20 Personen) 
 
 
29.06.2007 Betreuer trauen sich „Weinprobe mit Lesung“ (ca. 70 Personen) 
 
 
30.08.2007 Ausstellungseröffnung „Einblicke in einen anderen Alltag“ in Mutterstadt 

(30.08 – 14.09.2007) 
 
 
10.09.2007 Schulung für pflegende Angehörige bei Sozialstation Limburgerhof (ca. 20 

Personen) 
 
 
25.09.2007 Betreuer trauen sich „Patientenverfügung“ (ca. 65 Personen) 
 
 
23.10.2007 Betreuer trauen sich „Morbus Alzheimer“ (ca. 25 Personen) 
 
 
22.11.2007 Vortrag zu Vorsorgemöglichkeiten gemeinsam mit Herrn Schulte bei der 
  Ökumenischen Sozialstation Schifferstadt (ca. 80 Personen) 
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